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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Landes- und Weltausstellungen

Alors que de nombreux commentateurs pensaient que l'échec du projet d'une Expo
nationale dans les cantons de Thurgovie, de Saint-Gall et d'Appenzell-Rhodes
Extérieures marquerait la fin cette longue tradition, plusieurs autres projets
d'Exposition nationale sont apparus sur le devant de la scène pour le remplacer. A
commencer par le projet déjà préparé en 2014 par le président de l'Union argovienne
des Arts et Métiers, Kurt Schmid dans le canton d'Argovie, mais écarté alors par la
Conférence des gouvernements cantonaux, lui préférant le projet proposé par les trois
cantons de Suisse orientale. Après l'échec de ce dernier, Schmid a remis sur le tapis sa
proposition, qui aurait pour thème le travail sous toutes ses facettes. Il souhaite une
manifestation qui ne soit pas axée sur le gigantisme qui, selon lui, caractérisait les
dernières Expos.
Les deux Bâle, elles aussi, réfléchissent à déposer un projet pour une Expo qui aurait
lieu dans les alentours de 2030. Tous les partis, à l'exception de l'UDC du canton de
Bâle-Ville, qui y voit un investissement gigantesque n'apportant pas grand-chose,
soutiennent cette idée, y voyant une vitrine touristique ainsi qu'une opportunité
d'investir dans certaines infrastructures clés. Un projet trinational est même en
discussion, les voisins allemands et français ayant montré un certain intérêt à participer
au projet. 
Dans le canton de Soleure, c'est le PLR qui a lancé l'idée d'un projet, en avançant les
mêmes arguments que les partisans du projet bâlois. Le parti serait plutôt en faveur
d'une Expo décentralisée comme ce fut le cas en 2002, avec l'inclusion des deux Bâle
ainsi que du Jura. 
Finalement, les dix plus grandes villes de Suisse ont également fait part de leur volonté
de présenter un projet, en avançant l'argument que les générations d'aujourd'hui
auraient tout autant le droit à une Expo nationale que les générations précédentes.
Elles se sont regroupées sous le groupe d'intérêts "Zehn Städte für eine
Landesausstellung" et articuleraient leur projet, qu'elles projettent d'ici à 15 ans, sous
le thème "Qu'est-ce que la Suisse au XXIe siècle et comment voulons-nous vivre
ensemble ?" Pour la première fois, l'Expo nationale couvrirait l'ensemble du territoire. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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Le projet d'Exposition nationale proposé par le comité nouvellement formé Svizra27,
avec à sa tête le président de l'Union argovienne des Arts et Métiers Kurt Schmid (AG,
cvp/pdc) prend petit à petit forme. Svizra27 compte également dans ses rangs la
députée socialiste Pascale Bruderer (sp/ps, AG), la conseillère nationale UDC Sylvia
Flückiger-Bäni (svp/udc, AG) ainsi que son collègue le conseiller national PLR Thierry
Burkhart (fdp/plr, AG). La thématique – qui n'a pas changé depuis le projet abandonné
de 2014 proposé par Kurt Schmid – et le slogan sont déjà prêts: il s'agit du rapport au
monde professionnel, sous le leitmotiv "Humain-travail-cohésion". Les initiateurs de ce
projet ne veulent pas d'une exposition uniquement sur territoire argovien; ils veulent
une participation intercantonale et lanceront des discussions avec les deux cantons de
Bâle ainsi qu'avec le canton de Soleure. Le nom romanche donné au projet – Svizra27 –
est un signe de reconnaissance et de prise en compte des petites entités culturelles,
sociétales et économiques se trouvant en Suisse. Le nombre 27 représente le nombre
de canton (26) plus l'entier de la Suisse ainsi que l'année à laquelle aura lieu
l'exposition. Le comité, considérant que le projet avorté en Suisse orientale manquait
d'implication de la population, veut mettre en place des discussions avec les habitants
afin de récolter leurs idées et leurs avis.
Ce n'est pourtant pas le seul projet à avoir été présenté aux médias en ce début
d'année 2017. En effet, sous le nom "X-27", un comité nouvellement formé veut
proposer un projet d'exposition nationale sur l'aéroport de la commune zurichoise de
Dübendorf. A l'inverse du projet Svizra27 et du projet porté par les 10 plus grandes villes
de Suisse, celui-ci se veut centralisé, afin de pouvoir réunir physiquement l'entier de la
Suisse à un endroit. Le comité est formé de plusieurs anciens responsables de l'Expo
02, dont l'architecte et scénographe Sergio Cavero, la spécialiste des médias Marina
Villa ainsi que l'actuel président du comité Peter Sauter. Celui-ci veut axer son projet
sur plusieurs thématiques mises en tension, dont "Suisse x Monde", "Identité x
Multiculturalité", "Nature x Technologie" ou encore "Croissance x Futur". Le "x" du nom
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de projet symbolise également la croix Suisse et les interactions au sein de la société.
Le comité prévoit un budget de 800 millions, c'est-à-dire la moitié des coûts de la
dernière exposition nationale. 
Au final, cela sera, en premier lieu, à la Conférence des gouvernements cantonaux de
décider quel projet remporte leurs faveurs et ensuite à la Confédération et aux cantons
et communes concernés d'approuver le projet. 2

Nach wie vor befanden sich Projekte zur nächsten Landesausstellung «Expo 2027» in
Bearbeitung. Neu hinzugekommen war mit dem Verein «Nexpo» ein drittes Projekt.

Der Verein «Svizra27» hatte anfänglich lediglich eine Ausstellung im Kanton Aargau
geplant, unterdessen geniesse das Komitee aber grossen Rückhalt aus der Wirtschaft
mehrerer Kantone: Es gebe bereits verbindliche «ideelle wie auch […] materielle
Unterstützung», sagte Vereinspräsident Kurt Schmid gegenüber der Neuen Luzerner
Zeitung (NLZ) im Dezember 2017. Schmid wie auch Vizepräsident Thierry Burkhart (fdp,
AG) hatten aber zuvor gegenüber der Aargauer Zeitung versichert: «Wir wollen keinen
Gigantismus und keinesfalls aus dem Ruder laufende Kosten». Am Konzept «Mensch-
Arbeit-Zusammenhalt» halte man fest, denn die Arbeit gehöre zum täglichen Leben und
die Schweiz sei ein dynamischer Wirtschaftsraum. Erst in einer nächsten Planungsphase
würde man konkrete Umsetzungsideen besprechen und weitere Standorte bestimmen,
denn noch müsse man sich abschliessend mit den Kantonsregierungen Aargau, Basel-
Landschaft, Basel-Stadt, Jura und Solothurn und dem Bund absprechen. 

Das zweite Projekt «X-27» stellte mit dem Untertitel «Rendez-vous der Schweiz» die
zwischenmenschlichen Beziehungen in Zeiten der digitalisierten Kommunikation ins
Zentrum. Dabei soll die Bevölkerung bereits in der Planungsphase direkt miteinbezogen
werden, so wie dies nun auch bei der Finanzierung der Fall war: Über 800 Firmen und
Einzelpersonen unterstützten ein Crowdfunding auf der Plattform «wemakeit», damit
eine Machbarkeitsstudie sowie Konturen für die zukünftige Planung erstellt werden
können.
Der Standort Flugplatz Dübendorf (ZH), so der «X-27»-Präsident Peter Sauter in der
NLZ, erhalte eine zusätzliche Legitimation: Da in Dübendorf dereinst ein
Innovationspark entstehen solle, plane man, gemeinsam an einer Infrastruktur zu
arbeiten, die dann nach der Ausstellung wiederverwendet werden könne.

Mit der «Nexpo», dem neuen und dritten Projekt, will man eine Landesausstellung in
den 10 grössten Städten realisieren. Die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch leitete
den Projektausschuss und teilte gegenüber der NLZ mit, dass sich der Ansatz von den
früheren Ausstellungen sowie den anderen Ausstellungsprojekten grundlegend
unterscheide: Eine von den Städten getragene Expo umfasse das erste Mal die ganze
Schweiz und drücke die Vielfalt des Landes aus. Bis jetzt sei nicht nur in Zürich,
sondern auch in den anderen Städten «eine grosse Begeisterung» spürbar für die von
den Städten getragene Expo, so Mauch. Im März 2018 hatte das St. Galler-Tagblatt
berichtet, dass die zehn grössten Städte – also St. Gallen, Zürich, Basel, Biel, Genf,
Lausanne, Lugano, Luzern und Winterthur – einen Verein gegründet hätten, um das
Projekt gemeinsam voranzutreiben. Das Ziel sei es, nach Partnern zu suchen und bis
2022 zu eruieren, ob die «Nexpo» wirklich die nächste Landesausstellung werden
könne. Zentrales Thema der Expo soll das Zusammenleben in der Schweiz des 21.
Jahrhunderts werden. Indem, wie auch bei der «X-27», die Bevölkerung verstärkt in die
Planung miteinbezogen werde, wolle man den Zusammenhalt in der Bevölkerung
stärken sowie Stadt, Agglomeration und Land näher zusammenrücken. Damit werde
auch dem Umstand entgegengewirkt, dass der Stadt-Land-Graben immer grösser
werde, wie der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli verlautbarte. 

Noch habe der Bund zur Finanzierung der drei Projekte kein grünes Licht gegeben.
Zuletzt erklärte der Bundesrat seine Bereitschaft zur Finanzierung einer
Landesausstellung beim mittlerweile aufgegebenen Expo-Projekt «Bodensee-
Ostschweiz». Dort sprach er sich für eine Finanzierung von 50 Prozent der
Gesamtkosten «und höchstens einer Milliarde Franken» aus. Gegenüber dem Vorstand
der «Svizra27» habe der Bundesrat aber verlauten lassen, eine Finanzierung künftiger
Projekte sei noch zu beurteilen. Möglich sei, wie die Aargauer Zeitung im Juni 2018
argumentierte, dass mit dem Nein zur Olympiade in Sion 2026 für eine Expo 2027
womöglich Gelder frei würden. 3
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Mit den Projekten «Nexpo» und «Svizra 2027» schritten zwei von drei Bewerbungen um
die Landesausstellung 2027 im Jahr 2019 entschieden voran; in den Medien nicht
berichtet wurde hingegen über die Entwicklungen des dritten Projekts «X-27».
Im November 2019 diskutierte das St. Galler Stadtparlament über die Bewilligung eines
Kredits in der Höhe von CHF 120'000 zur Mitfinanzierung der dritten Phase der
dezentralisierten Landesausstellung «Nexpo». Für die finanzielle Unterstützung der
ersten und zweiten Phase, in denen eine Projektskizze erarbeitet wurde, hatte der
Stadtrat bereits CHF 60'000 gesprochen, über den Kredit für die Unterstützung der
dritten Phase musste nun jedoch das Parlament entscheiden, da die Summe der beiden
Beträge CHF 150'000 übersteigt. Die dritte Planungsphase, die Fundierung des Projekts,
soll Anfang 2020 bis Ende 2022 durchgeführt werden. Der Verein «Nexpo» geht davon
aus, dass sich die Gesamtkosten der Landesausstellung auf rund CHF 620 Mio. belaufen
werden, was rund eine Milliarde weniger sei, als die Expo 2002 gekostet habe. Dies liege
vor allem daran, dass für die «Expo der Städte» keine neuen Bauten errichtet werden
müssten, wie der Stadtrat in seinen Ausführungen zur Vorlage festhielt. Das Konzept
baue auf bestehende Infrastrukturen auf und die Städte sollen sich die Kosten
entsprechend ihrer Einwohnerzahl aufteilen. Der finanzielle Aufwand der Stadt St.
Gallen werde damit auf insgesamt CHF 2.2 Mio. geschätzt. Am 19. November bewilligte
das St. Galler Stadtparlament den Betrag für die dritte Phase einer alternativen
Landesausstellung einstimmig. Die Stadt müsse von Beginn weg beim Projekt dabei sein,
denn sonst «höre die Schweiz in Winterthur» – ebenfalls eine Expo-Stadt – auf und St.
Gallen drohe den Anschluss zu verlieren, so die Argumentation des Parlaments. Die
«Nexpo» sei eine Chance für die Region, denn die Stadt werde die gesamte Ostschweiz
repräsentieren. Dies biete Chancen für den Tourismus, habe doch St. Gallen als
Buchstadt mit ihren Bibliotheken ein reiches Erbe. Es wurde aber auch gemahnt, die
Kosten aufgrund der langen Projektdauer genau im Auge zu behalten und
Grossveranstaltungen gerade «in Zeiten des Klimawandels» kritisch zu betrachten.

Auch die Planung der für die in der Nordwestschweiz vorgesehene Landesausstellung
«Svizra 2027» war 2019 vorangeschritten. Unterdessen waren die Statuten und das
Organisationsreglement des Vereins in Kraft getreten, wodurch eine «Integration
verschiedener Partner» für das weitere Vorgehen ermöglicht werde, wie die Aargauer
Zeitung die Medienmitteilung des Vereins «Svizra27» zitierte. Im Sommer 2020 werde
der Projektwettbewerb für die «Svizra 2027» ausgeschrieben und bis Sommerende
2020 soll eine Jury bestimmt werden, welche für die Bewertung des dreistufigen
Wettbewerbes zuständig sei. Das Siegerprojekt soll Mitte 2021 präsentiert werden.
Geplant ist, die Siegerprojekte mit Swisslosgeldern, die seit Juni 2019 von den fünf
teilnehmenden Nordwestschweizer Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt,
Jura und Solothurn zur Freigabe geprüft werden, zu finanzieren. 
Laut einer für «Svizra27» durchgeführten Umfrage der Fachhochschule
Nordwestschweiz – nicht zuletzt im Hinblick auf die Projektausschreibung –
interessiere sich auch die Jugend für eine Landesausstellung. Demnach wünsche sich
gut die Hälfte der Befragten an der Ausstellung mehr über die «Schweiz der Zukunft»
und etwa ein Drittel mehr über die «Schweiz der Gegenwart» zu erfahren. Auf die
Frage, welche Aufgaben die Landesausstellung mit dem Motto
«Mensch–Arbeit–Zusammenhalt» zu erfüllen habe, antworteten die
Umfrageteilnehmenden am häufigsten mit «Bilden», «Emotionen wecken» und
«Zusammenhalt des Landes stärken». Befragt wurde «die jüngste Arbeitsgeneration»
aus den Kantonen Aargau, Basel-Land, Basel-Stadt und Solothurn, wobei 86 Prozent
davon ein Studium, 12 Prozent eine Berufslehre und 2 Prozent die Berufsmaturität
absolviert hatten. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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Sans connaître d'avancée significative, les différents projets d'expositions nationales
ont continué leurs développements respectifs au cours de l'année 2020. Aux côtés
des trois projets déjà existants, un quatrième a vu le jour cette année. «Muntagna,
l'expo des Alpes27+» provient, selon La Liberté, «d'un groupe d'entrepreneuses et
entrepreneurs de divers domaines qui veulent repenser la protection, l'utilisation et la
perception des Alpes». Ce projet n'a néanmoins trouvé que peu d'échos dans les
médias et reste méconnu. Alors que le projet «X-27», qui prévoit une foire à
l'innovation sur le site de l'ancien aérodrome de Dübendorf, n'a lui non plus pas
bénéficié d'une grande attention médiatique, ce sont les projets «Nexpo 28» et «Svizra
27» qui semblent avoir les plus grandes chances d'aboutir.

En février 2020, les promoteurs de «Svizra 27» annonçaient que le financement était
assuré jusqu'en 2021. Le projet, soutenu par les cantons de Bâle-Ville et Bâle-
Campagne, de Soleure, d'Argovie et du Jura, bénéficie également de l'appui de
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plusieurs associations des milieux économiques, qui assurent une partie de son
financement. L'exposition devrait, comme son nom l'indique, avoir lieu en 2027 (le
nombre 27 représente également le nombre de cantons plus la confédération) sous le
thème «Humain - Travail - Cohésion». Un concours d'idées a été lancé en juin et
courait jusqu'à début octobre. Les dix meilleures idées ont été sélectionnées pour la
prochaine étape, qui doit déterminer le lieu où pourrait se tenir cette exposition
nationale. Le projet gagnant sera dévoilé à l'automne 2021 et les organisateurs espèrent
soumettre le dossier au Conseil fédéral pour la fin de l'année 2021. Un jury de seize
membres a été formé pour trancher parmi les différentes idées. On y retrouve plusieurs
personnalités bien connues, notamment l'ancienne conseillère fédérale Doris Leuthard,
l'architecte Pierre de Meuron et le psychiatre et explorateur Bertrand Piccard. Pour
l'ensemble du projet, le comité de «Svizra 27» table sur un budget de CHF 1 milliard,
financé à moitié par la Confédération, à hauteur de 400 millions par les recettes de
billetterie, merchandising et sponsoring, et par les cantons qui soutiennent le projet à
hauteur de 100 millions. Avant de voir le jour, il devra néanmoins encore franchir
quelques obstacles importants. En effet, une fois le projet sélectionné et approuvé par
le Conseil fédéral, il sera soumis à votation dans les cinq cantons associés.  

«Nexpo 28» est certainement le concurrent le plus sérieux de «Svizra 27» à l'heure
actuelle. Le projet regroupe les dix plus grandes villes de Suisse et devrait avoir lieu de
manière décentralisée en 2028, sur la thématique des valeurs et du vivre-ensemble en
Suisse au 21ème siècle. La route du projet est néanmoins elle aussi semée d'embûches.
En effet, «Nexpo 28» compte sur la participation financière des villes, ce qui ne coule
pas de source, notamment à Berne. Le conseil de ville a supprimé en septembre la
participation de CHF 70'000 au projet. Le président de la ville Alec von Graffenried, qui
est également vice-président de «Nexpo 28», espère que le conseil de ville reviendra
néanmoins sur sa décision, regrettant «que la ville fédérale ne soutiennent pas le projet
financièrement, alors que les autres grandes villes suisses le soutiennent et qu'il est
plus en avance que ses concurrents.» 

Le financement des différents projets constitue donc sans doute le nerf de la guerre
pour la tenue d'une exposition nationale. Regrettant un manque de clarté à ce niveau,
les promoteurs des quatre projets ont écrit une lettre commune à l'intention du
Conseil fédéral en avril 2020. Sur quelle participation peuvent-ils compter de la part de
la Confédération? À quelle phase du projet pourront-ils compter sur cette
participation? Quel rôle jouera l'État fédéral dans l'appui à la manifestation? Selon le
SECO, le gouvernement est en train de clarifier à qui revient le dossier. Mais il précise
aussi qu'avec la crise du Covid-19, les projets d'exposition nationale ne constituent pas
une priorité. 5

Staatsjubiläen

Im Juni 2019 berichtete die Aargauer Zeitung, dass im Kanton Basel-Stadt die
Durchführung des 1.-August-Feuerwerks zur Diskussion stehe. Nachdem die Stadt
Basel als erste Schweizer Stadt bereits im Februar 2019, im Zuge der landesweiten
Klimademonstrationen, den Klimanotstand ausgerufen hatte, wurden im Grossrat von
links-grüner Seite generelle Forderungen laut, öffentliche sowie private Feuerwerke zu
untersagen – denn aufgrund der Umweltbelastung seien Feuerwerke problematisch,
machen diese in der Schweiz doch zwei Prozent des jährlichen Feinstaubausstosses
aus. Gegenwehr leistete Ratsmitglied André Auderse (BS, ldp). Dieser meinte etwa, dass
ein Verbot lächerlich sei, und monierte, dass die Grünen immer alles verbieten wollten.
Auch im Nachbarkanton Basel-Landschaft stand das Feuerwerk zur Diskussion: Die
Allschwiler Gemeinderätin Nicole Nüssli unterstützte das Anliegen des Stadtkantons,
denn es gehe nicht nur um Umwelt- und Klimaschutz, sondern auch um die
Lärmbelastung. Mit einem Verzicht wolle man in Allschwil selber aber frühestens 2020
beginnen. 
Basel blieb derweil, laut der Zeitung «Le Temps», nicht die einzige Region, in welcher
man einen Verzicht diskutierte: Auch in Lausanne (VD) standen die Böller zur Debatte,
während der Verzicht in Olten (SO) und in der Gemeinde Stein (AG) zu diesem Zeitpunkt
bereits beschlossen war; in Gland (VD) reduzierte man die Brenndauer des
traditionellen Feuers zum Nationalfeiertag auf drei Minuten; die Migros Luzern und
Migros Ostschweiz entschieden, in den eigenen Filialen aufgrund der «aktuellen
Klimaentwicklung» und der damit verbundenen Planungsunsicherheit bei grossen
Feuerwerken, auf den Verkauf von Feuerwerk zu verzichten, während weitere Migros-
Regionen planten, nachzuziehen.
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Unmittelbar vor und nach dem Nationalfeiertag griff schliesslich die Basler Zeitung das
Thema wieder auf: Ein Grossteil der Basler Bevölkerung habe sich gegenüber den
Veranstaltenden trotz Klimadebatte für ein Feuerwerk ausgesprochen, weshalb in der
Stadt am traditionellen Spektakel festgehalten worden sei. Auf dem Bruderholz (BL)
hingegen sei man experimentierfreudig gewesen und einen Kompromiss eingegangen:
Dort sei das Feuerwerk mit Laser- und Wassereffekten ergänzt worden, sodass die
Anzahl Feuerwerkskörper habe reduziert werden können. 6

Aufgrund der Corona-Pandemie und den zu deren Eindämmung getroffenen
Massnahmen konnte der Nationalfeiertag am 1. August 2020 vielerorts entweder gar
nicht oder nur unter Einhaltung einschränkender Auflagen stattfinden. Insbesondere
das Verbot von Veranstaltungen mit über 1'000 Personen machte es sowohl in
städtischen als auch in ländlichen Gebieten schwierig, Festivitäten durchzuführen. In
vielen Gemeinden mussten die Feiern abgesagt werden, nicht wenige, meist kleine
Gemeinden, hielten aber auch an ihren teils originellen Durchführungsplänen fest –
unter Einhaltung bestimmter Sicherheitsbedingungen (Abstandsregeln,
Teilnahmebeschränkung und -registrierung, Hygieneregeln). Trotz dieser kleineren
Feiern befürchtete der «Blick» im Vorfeld, dass der Erste August zu einem Ersten
«AuFrust» verkommen könnte, seien doch die grösseren Bundesfeiern alle abgesagt
worden – sogar jene auf dem Rütli, meinte die Zeitung vermeintlich. Tatsächlich fand
die Rütli-Feier aber statt.

Und so wurde schliesslich der Nationalfeiertag in Coronazeiten begangen: In grösseren
Städten wie Basel war laut der Basler Zeitung bereits im Mai klar, dass die übliche
Bundesfeier mit Feuerwerk am Rhein nicht stattfinden würde, da die Obergrenze von
1'000 Personen rasch überschritten und das Rückverfolgen von Ansteckungsketten
kaum möglich gewesen wäre. Nach anfänglichen Erwartungen, dass zumindest im
Landkanton die Feiern beibehalten würden, zerstreuten sich im Juni auch dort die
Hoffnungen: «Ein Jahr ohne Bundesfeier im Baselbiet» titelte die Basler Zeitung. Doch
so schlimm sollte es nicht kommen: Schweizweit, auch in Basel-Landschaft, gab es
Gemeinden, die ihre Bundesfeiern unter Einhaltung der vorgesehenen
Schutzmassnahmen durchführen konnten. Wie das St. Galler Tagblatt berichtete, waren
es in der Ostschweiz immerhin «gut zwei Dutzend» Gemeinden, welche eine
Durchführung planten: So liess auch die St. Gallische Gemeinde Muolen verlauten, der 1.
August finde statt – «ob Coronavirus oder nicht» –, denn das Bedürfnis der
Bevölkerung, sich auszutauschen, sei gross, weshalb man ein Apéro durchführen wollte,
zitierte die Zeitung den Muolener Gemeindepräsident Bernhard Keller (SG, cvp). Im
aargauischen Baden gab es laut der Aargauer Zeitung zwar keine Feier, doch offerierte
die Stadt der Bevölkerung eine Wurst und einen Lampion zum Mitnehmen, damit die
Badener zu Hause feiern konnten. Auch in den Gemeinden Estavayer und Murten (FR)
führte man eine Feier durch, verzichtete jedoch auf das normalerweise stattfindende
Feuer, damit nicht unnötig Touristen angezogen wurden, so «Le Temps». Einige
Gemeinden, etwa die Genfer Gemeinde Puplinge, setzten laut der «Tribune de Genève»
auf dezentrale Feiern, also Feiern, die auf mehrere Standorte verteilt wurden, damit
grössere Ansammlungen vermieden werden konnten. In Bellinzona (TI) fand die Feier
mit Innenminister Alain Berset und Risotto statt, allerdings war eine Teilnahme nur auf
Anmeldung möglich, wie der «Corriere del Ticino» berichtete. Im Appenzell zierte auch
dieses Jahr die 700 Kilogramm schwere Schweizerfahne das Antlitz des Säntis, wegen
drohendem Unwetter allerdings nur wenige Stunden.

Und schliesslich wurde auch auf dem Rütli gefeiert, wenn auch in vergleichsweise
kleinem Ausmass und unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Bundespräsidentin
Simonetta Sommaruga ehrte in einer Ansprache vor 200 geladenen Personen insgesamt
54 stellvertretend für die ganze Schweiz gewählte «Helden und Heldinnen» des Alltags.
Wie der Sonntags-Blick nach der Feier berichtete, wurde dabei, ganz im Zeichen der
Pandemie, jenen Schweizerinnen und Schweizern gedankt, welche dabei halfen, die
Krise zu bewältigen: Gesundheits-, Verkaufs- oder Bildungspersonal,
Buschauffeurinnen und -chauffeure ebenso wie hilfsbereite Nachbarinnen und
Nachbarn. Diese hätten gezeigt, dass die Schweiz «verhäbt», zitierte die Zeitung die
Bundespräsidentin. 7
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Stimmung in der Bevölkerung

Interessante kantonale Unterschiede hinsichtlich des Vertrauens in die Judikative
lieferte eine Mitte März publizierte Nationalfondsstudie, in der rund 100 Personen pro
Kanton nach ihrer Meinung zu den kantonalen Gerichten befragt wurden. Nicht nur die
Beurteilung von Unabhängigkeit und Fairness durch die Gerichte, sondern auch das
Vertrauen in die Richterinnen und Richter variieren stark zwischen den Kantonen. Es
sind dabei die Kantone Wallis, Jura, Neuenburg, Genf, Obwalden und Schwyz, die durch
schlechte Beurteilung auffallen, während die beiden Appenzell und Basel-Stadt die
Rangliste anführen. Die Studie machte neben dem Wahlmodus der Richterinnen und
Richter hauptsächlich die Anzahl Laienrichterinnen und -richter, aber auch Justiz-
Affären für die Unterschiede verantwortlich. 8
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

Nachdem sich das Konsortium aus neun Kantonen (ZH, GL, FR, SO, SH, SG, GR, AG, TG)
2015 aufgrund des Entscheides des Bundesrats, dass das verwendete System nicht
sicher sei, aufgelöst hatte, bestanden 2016 auf dem E-Voting-Markt noch zwei Systeme.
Dem «Genfer System (CHvote)» gehörten neben dem Kanton Genf auch die Kantone
Basel-Stadt, Bern und Luzern an. Dem 2015 neu von der Post angebotenen System hatte
sich der Kanton Neuenburg angeschlossen. Beide Systeme ermöglichten die individuelle
Nachprüfung der korrekt abgegebenen Stimmen. Angestrebt wird von beiden Systemen
allerdings eine universelle Verifizierbarkeit: Ein Kanton muss überprüfen können, ob
das Wahlresultat stimmt. 

Die beiden Anbieter buhlten aktiv um die Konsortiums-Kantone, von denen nicht
wenige ihre Experimente mit dem elektronischen Abstimmen weiterführen und ihren
Auslandschweizerinnen und -schweizern weiterhin die Möglichkeit von E-Voting bieten
wollten. Anfang 2016 entschied sich der Kanton Freiburg für das System der Post. Im
Oktober gaben der Kanton St. Gallen und im November der Kanton Aargau dem Genfer
System den Zuschlag. Die Kantone Basel-Stadt, Solothurn und Zürich holten 2016
verschiedene Offerten ein. 

Die Auflösung des Konsortiums hatte der Entwicklung von E-Voting einen ziemlichen
Dämpfer versetzt. Der Bundesrat selber korrigierte sein ursprüngliches Ziel, bis 2015 E-
Voting für alle Auslandschweizerinnen und -schweizer einzuführen. Als Antwort auf eine
Motion Lombardi (cvp, TI) erwähnte die Regierung, dass wohl sogar eine Umsetzung für
2019 schwierig werden dürfte – ein Datum, das von der ASO, der Auslandschweizer-
Organisation, mit einiger Vehemenz gefordert worden war. 

Noch keine Versuche mit E-Voting – der Föderalismus lässt grüssen – hatten die
restlichen 12 Kantone gestartet. In sieben Kantonen (darunter Basel-Landschaft,
Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Uri) bestanden immerhin die Rechtsgrundlagen für
eine mögliche Einführung von E-Voting. Im Kanton Waadt beschloss das Parlament
einstimmig, den Termin für erste Tests nach hinten zu verschieben. In den restlichen
fünf Kantonen, darunter Appenzell Ausserrhoden und Zug waren noch nicht einmal
rechtliche Grundlagen für elektronisches Wählen und Abstimmen eingeführt worden.
Allerdings forderte der Kanton Zug vom Bund verbindliche Grundlagen, bevor man Geld
in die Hand nehme.

In der Tat war die Landesregierung daran, mit einer Roadmap das Projekt E-Voting neu
aufzugleisen. In einer Umfrage wurden die Kantone nach ihren entsprechenden
Bedürfnissen gefragt. Ziel des Bundes war es, dass bis Ende 2019 in zwei Dritteln der
Kantone E-Voting eingeführt ist. 
Die Bundeskanzlei bewilligte zudem die Gesuche der Kantone Bern, Luzern, Basel-
Stadt, Neuenburg, Freiburg und Genf für E-Voting für Auslandschweizerinnen und
-schweizer bei Abstimmungen (rund 57'000 Stimmberechtigte). Die Kantone Genf und
Neuenburg durften zudem für 30 Prozent der kantonalen Stimmbevölkerung
Abstimmen per Internet einrichten (ca. 97'000 Stimmberechtigte). Die Bundeskanzlei
wird bei jeder Abstimmung die Systeme auf ihre Sicherheit hin überprüfen. 9
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E-Voting genoss auch 2017 einen hohen Stellenwert in Politik und Medien, auch wenn
die Kritik am elektronischen Abstimmen und Wählen, und insbesondere die
Sicherheitsbedenken, langsam aber sicher zunahmen. Die Betreiber der beiden
Systeme, der Kanton Genf für CHVote und die Post zusammen mit der spanischen Firma
Scytl, konkurrierten sich stark.

Anfang 2017 vermeldete die NZZ, dass dem «Urnengang per Mausklick [...] die Zukunft»
gehöre. Vorteile seien, dass es aus formalen Gründen keine ungültigen Stimmen mehr
gebe und dass vor allem die Auslandschweizerinnen und -schweizer von einer
schnelleren Übermittlung ihrer Stimme profitierten. Zudem seien elektronisch
abgegebene Stimmen wesentlich schneller ausgezählt als die herkömmlichen
Stimmzettel. Ein Nachteil sei jedoch die im Vergleich zur brieflichen Abstimmung noch
geringere Sicherheit, die aber mit der sogenannten universellen Verifizierbarkeit – die
Stimmenden sollen ihre eigene Stimmabgabe und indirekt die Gesamtheit der
eingegangenen Stimmen überprüfen können – erhöht werde.  
Anfang April fällte der Bundesrat seinen Grundsatzentscheid, die Grundlagen für ein
flächendeckendes E-Voting in der Schweiz zu schaffen und elektronisches Abstimmen
als dritten Kanal zu etablieren. Es sei nach rund 200 erfolgreichen Versuchen Zeit, zum
ordentlichen Betrieb überzugehen, begründete Bundeskanzler Walter Thurnherr in
einer Medienkonferenz den Entscheid. Ziel sei, dass zwei Drittel der Kantone für die
eidgenössischen Wahlen 2019 die elektronische Stimmabgabe anbieten würden. Das
Vertrauen sollte mit Hilfe von hohen Sicherheitsstandards geschaffen werden: Erstens
muss der Quellcode des E-Voting-Systems offengelegt und zweitens muss eine
universelle Verifizierbarkeit geschaffen werden, die jedoch das Stimmgeheimnis nicht
verletzen darf. Die Betreiberinnen der beiden bestehenden Systeme gaben bekannt,
diese Anforderungen bis 2018 umsetzen zu wollen. CHVote veröffentlicht den
Quellcode bereits seit 2016. 
Eine Mehrheit des Nationalrats teilte die Stossrichtung des Bundesrats und bekräftigte
dies in der Sommersession mit der Annahme eines Postulats Dobler (fdp, SG), das einen
Bericht zur Möglichkeit einer komplett papierlosen Umsetzung von E-Voting forderte. 
Einzelne Kantone, denen es auch mit dem bundesrätlichen Grundsatzentscheid nach
wie vor freistand, E-Voting einzuführen, nahmen den frischen Wind zum Anlass,
ebenfalls wieder auf den E-Voting-Zug aufzuspringen. Für den eidgenössischen
Urnengang vom September 2017 war Abstimmen per Mausklick in acht Kantonen
möglich: Der Bundesrat hatte die Bewilligung für die Kantone Aargau, Bern, Basel-Stadt,
Freiburg, Genf, Luzern, Neuenburg und St. Gallen erteilt. Im Kanton St. Gallen hatten
rund 5'600 von 37'000 Personen, denen dies möglich war, von der elektronischen
Stimmabgabe Gebrauch gemacht.  

Gleichzeitig mit der Euphorie wurde allerdings auch der Chor der Warnerinnen und
Warner lauter. Die Bedenken bezüglich der Sicherheit von E-Voting wurden in Genf
Anfang Jahr schon ziemlich virulent, als bekannt wurde, dass ein RTS-Journalist bei
einer Abstimmung im Kanton Genf seine Stimme zwei Mal abgeben konnte. Er wurde
zwar wegen Stimmenfälschung angezeigt, löste aber mit seiner entsprechenden
Reportage einigen Wirbel aus. 
Die Gefahr von Cyberattacken oder eines Hackens von E-Voting-Systemen hatte etwa in
Frankreich oder in Norwegen dazu geführt, dass die entsprechenden E-Voting-
Versuche abgebrochen wurden. Nicht zuletzt diese internationalen Entwicklungen
liessen auch im Parlament die Stimmen lauter werden, die E-Voting als «Gefahr für
unsere Demokratie» bezeichneten – so etwa Franz Grüter (svp, LU) im Boten der
Urschweiz (18.7.17). Grüter plante zudem einen Vorstoss, mit dem ein Moratorium für E-
Voting-Versuche eingeführt werden sollte. An der Def Con, einer Veranstaltung für
Hacker, habe sich gezeigt, dass in verschiedenen Ländern eingesetzte E-Voting-
Systeme in weniger als 2 Stunden geknackt werden konnten. Dies dürfe in der
Schweizer direkten Demokratie auf keinen Fall passieren, so der Luzerner
Volksvertreter. 
Neben Sicherheitsbedenken gab es auch einzelne Stimmen, die vor einer
Simplifizierung des staatsbürgerlichen Aktes der Stimmabgabe warnten: Wenn
Abstimmen zu einem einfachen Klick im Sinne eines Daumen-hoch/Daumen-runter-
Verhaltens wie in verschiedenen sozialen Medien verkomme, würden Demagogen ein
leichtes Spiel haben, wurde argumentiert. Die «Entschleunigung des
Abstimmungsprozesses» (BaZ 22.2.17) in Form des brieflichen Abstimmens müsse
deshalb hochgehalten und der «digitalen Demokratie» müsse mit grosser Vorsicht
begegnet werden (AZ 30.6.17).

Die beiden bestehenden Systeme – ein drittes System, ein Konsortium aus neun
Kantonen, war 2015 aufgelöst worden – konkurrierten sich teilweise mit harten
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Bandagen. Mit CHVote wurden die Kantone Aargau, Bern, Genf, Luzern und St. Gallen
beliefert. Die Post konnte die Kantone Basel-Stadt, Freiburg, Neuenburg und Thurgau
für sich gewinnen. 
Der Post wurde häufig die Zusammenarbeit mit einem privaten Anbieter angekreidet. Es
könne nicht sein, dass ein derart sensibler Bereich an ein ausländisches Unternehmen
delegiert werde, gab etwa Christophe Darbellay (VS, cvp) für Le Temps (12.8.17) zu
Protokoll. Die spanische Firma Scytl habe zudem eine direkte Verbindung zum US-
Geheimdienst, berichtete die Sonntagszeitung (15.10.17). Die Post ihrerseits griff das
Genfer CHVote an und gab zu bedenken, dass das System veraltet sei und sich nicht für
einen flächendeckenden Einsatz eigne. Zudem sei es abhängig von politischem Sukkurs,
weil es mit öffentlichen Geldern finanziert werde. 
Während die Konkurrenz der beiden Anbieter von den einen als fruchtbarer
Wettbewerb betrachtet wurde, warnten andere vor den Folgen der Auseinandersetzung
auf das Vertrauen in E-Voting. 10

Die Virulenz der Debatten um das Thema E-Voting nahm 2018 weiter zu. Diskutiert
wurde insbesondere, ob der Nutzen, der mit «Vote électronique» gewonnen werde, das
Schadenpotenzial übertreffen könne. Während der Bundesrat und zahlreiche Kantone
die Entwicklung von E-Voting vorantrieben, wuchs die Skepsis in den eidgenössischen
Räten. Eine grössere gesellschaftliche Debatte zum Thema blieb vorerst noch aus, kann
aber im Rahmen einer angekündigten Volksinitiative zu einem Verbot von E-Voting
erwartet werden. Ende Jahr entschied sich der Kanton Genf, sein seit 2003
bestehendes System CHVote aus Kostengründen nicht weiter zu entwickeln und es per
2020 vom Markt zu nehmen. Damit verblieb einzig das System der Post, das im Frühling
2019 einem vom Bund finanzierten Intrusionstest unterzogen werden soll.

«Von einem Siegeszug des E-Voting in der Schweiz kann beim besten Willen nicht die
Rede sein», hatte die NZZ bereits im Februar 2018 den Stand der Entwicklung des
elektronischen Abstimmens kommentiert. Es ginge nicht nur um die wichtigen
Sicherheitsbedenken: Auf dem Spiel stünden die Wahrung des Stimmgeheimnisses und
die Garantie der unverfälschten Stimmabgabe. Grund für den Kommentar war die
Ankündigung der Bundeskanzlei, die bestehenden E-Voting Systeme – das vom Kanton
Genf betriebene CHVote und das System der Post – einem Härtetest zu unterziehen.
Diese Forderung, verbunden mit einem Preisgeld über CHF 1 Mio., war bereits von
Marcel Dobler (fdp, SG) als Motion formuliert worden (Mo. 17.3852), die dieser allerdings
nach der Ankündigung der Bundeskanzlei zurückzog. Als Termin für diesen Stresstest
nannte der Bund das erste Quartal 2019. Gleich nach der Ausschreibung Ende Jahr
meldeten sich mehr als 400 Interessentinnen und Interessenten, die das System hacken
wollten

Eine neue Wende bekam die Diskussion um E-Voting Ende Februar mit der
Vorankündigung der Lancierung einer Volksinitiative zur Verhinderung von E-Voting. Ein
Komitee um den Luzerner Nationalrat und IT-Unternehmer Franz Grüter (svp, LU) und
den Chaos Computer Club kündigte an, «Vote électronique» stoppen zu wollen. Man
könne zwar auch die Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte, die ja noch
immer nicht vollzogen sei, mit einem Referendum bekämpfen, aber dann sei es
vielleicht zu spät. In der Tat schufen immer mehr Kantone Voraussetzungen für
elektronisches Abstimmen. Die Initianten waren sich einig, dass jedes Wahlsystem
gehackt werden könne. Dies sei aber noch nicht einmal nötig: Wenn nur schon der
Anschein erweckt werde, dass bei einer Abstimmung nicht alles mit rechten Dingen
zugehe, nehme das Vertrauen in das Abstimmungsergebnis schaden, betonten sie. So
werde die Demokratie de facto abgeschafft, warnte Hernâni Marques vom Chaos
Computer Club, der bereits im Referendumskomitee gegen das Büpf gesessen hatte.
Einigendes Merkmal des Initiativkomitees war das Misstrauen gegen die Bundeskanzlei,
die E-Voting auch in den Kantonen vorantrieb. Die Vorwürfe seien nicht berechtigt, gab
Barbara Perriard, die Leiterin politische Rechte in der Bundeskanzlei, zu Protokoll. Das
Referendum hätte bereits 2002 bei der Einführung der E-Voting-Versuche ergriffen
werden können. Zudem gebe es ja auch die Möglichkeit von kantonalen Referenden.
Auch die Bundeskanzlei strebe höchste Sicherheit in Zusammenhang mit E-Voting an.
Mit der vollständigen Verifizierbarkeit, die vom Bund von den E-Voting-Systemen
verlangt werde, sei aber sichergestellt, dass Angriffe entdeckt würden.

Von verschiedener Seite wurde begrüsst, dass mit einer Initiative eine breite
Grundsatzdebatte über den neuen Wahl- und Stimmkanal geführt werden solle. Uneinig
war man sich allerdings, wie gross das Schadenpotenzial sei und ob der Nutzen im
Vergleich dazu genügend gross sei. Dass ein solcher insbesondere für die
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Auslandschweizerinnen und -schweizer, aber auch für Menschen mit besonderen
Bedürfnissen (z.B. Personen, die von einer Behinderung betroffen sind) bestehe, war
unbestritten. Häufig wurde auch ins Feld geführt, dass die Beteiligung – vor allem auch
von Jugendlichen – dank elektronischem Abstimmen und Wählen zunehmen würde. Die
digitale Stimmabgabe müsse als Chance betrachtet werden, weil sie den Prozess der
Stimmabgabe vereinfache und helfe, ungültige Stimmen zu vermeiden, wurde
argumentiert. Diskutiert wurde darüber hinaus, dass auch das briefliche Abstimmen
nicht vollständig sicher sei und auch dort Pannen passierten. Wichtig sei, dass Fehler
entdeckt würden und dass eingeschätzt werden könne, ob eine Abstimmung notfalls,
also wenn das Resultat entscheidend beeinflusst wurde, wiederholt werden müsse.
Eine solche Einschätzung sei aber gerade bei der Papierwahl häufig nicht möglich: So
seien etwa nicht nur analoge, sondern auch viele elektronische Systeme zur Auszählung
von Stimmen zu wenig verlässlich. Zum so genannten E-Counting hatte sich die GPK
schon 2017 kritisch geäussert. Bei der elektronische Stimmabgabe sei eine Auszählung
der Stimmen nicht nur wesentlich einfacher, sondern auch schneller und billiger. E-
Voting solle deshalb nicht vorschnell verworfen werden (TA 17.4.18) und sei besser als
sein momentaner Ruf (BaZ 24.4.18). Digital Abstimmen sei zudem so billig, dass man
mehr direkte Demokratie zulassen könne (AZ 5.5.18).

Bundeskanzler Walter Thurnherr, von der NZZ als «Mister E-Voting der Schweiz» (NZZ
17.2.18) bezeichnet, zeigte sich in einem Interview Ende April (NZZ 28.4.18) ob der
wachsenden Skepsis gegenüber E-Voting erstaunt. Vor nicht allzu langer Zeit habe der
Bundesrat Vorstösse bekämpft, mit denen eine rasche und flächendeckende
Einführung von «Vote électronique» gefordert worden sei. Er selber denke, dass man
das kalkulierbare Risiko eingehen könne. Man könne das mit einem gut gesicherten
Haus vergleichen, bei dem ein Einbruch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit
ausgeschlossen werden könne, man aber sofort feststellen könne, wenn wirklich
jemand eingedrungen sei. Aber manchmal brauche es Zeit, bis Neuem genügend
Vertrauen entgegengebracht werde. Im Kanton Graubünden habe man etwa während 25
Jahren das Auto verboten. Eine solche Ablehnung von Neuem sei aber immer auch eine
legitime Entscheidung. 

Verschiedene E-Voting-Tests in den Kantonen fielen unterschiedlich aus. So zeigte sich
etwa in den Pilotgemeinden im Kanton St. Gallen bei den eidgenössischen
Abstimmungen vom März 2017 ein recht deutlicher Rückgang der Zahl online
Abstimmender, obwohl die Stimmbeteiligung höher war als bei früheren E-Voting-
Versuchen. Man müsse sich fragen, ob hier wirklich ein Bedürfnis bestehe, weil brieflich
abstimmen schon heute sehr bequem sei, gab Martin Stöckling, der Stadtpräsident von
Rapperswil-Jona, einer der St. Galler Testgemeinden, zu bedenken. Auch im Kanton
Genf – dem eigentlichen Pionierkanton hinsichtlich E-Voting – zeigten Auswertungen,
dass elektronisches Abstimmen die Wahlbeteiligung eher nicht erhöht. Erste Tests im
Kanton Thurgau wurden im September hingegen als «geglückt» bezeichnet  (TG
24.9.18).

In den eidgenössischen Räten schien die Skepsis gegenüber E-Voting zu wachsen: Zwei
kritische Vorstösse wurden in der Herbstsession zwar abgelehnt, aber die SPK-SR gab
einer parlamentarischen Initiative Müller (fdp, LU; Pa.Iv. 18.427) Folge. Der Bundesrat
trieb die Entwicklung dennoch entsprechend seines Fahrplans weiter voran. Vor den
Sommerferien beauftragte er die Bundeskanzlei mit einer Revision des Bundesgesetzes
über die politischen Rechte, die Ende 2018 in die Vernehmlassung gegeben wurde. Ziel
war nach wie vor der ordentliche Betrieb von E-Voting. 
Auch in den Kantonen schien die Euphorie für E-Voting ungebremst. Acht Kantone
verwendeten «Vote électronique» weiterhin testweise (AG, BS, BE, FR, GE, LU, NE, SG).
Mitte Juni entschied der St. Galler Kantonsrat, E-Voting flächendeckend in allen
Gemeinden einzuführen. Der Kanton Thurgau erhielt ebenfalls im Juni die Bewilligung,
und auch die Kantone Glarus, Graubünden und Waadt kündigten an, E-Voting bald
einführen zu wollen. Im Kanton Uri hatte sich das Parlament jedoch bereits im März
gegen die Einführung von E-Voting entschieden; im Kanton Jura erfolgte der
abschlägige Entscheid im Dezember 2018. 

Die bundesrätliche Entscheidung, trotz Kritik an der Idee der Einführung von «Vote
électronique» als ordentlichem Stimmkanal festzuhalten, rief freilich erneut die
Skeptikerinnen und Skeptiker auf den Plan. Neu wurden verschiedene Berichte über
Wahlmanipulation und Datenklau aus dem Ausland ins Feld geführt. Es stimme zwar,
dass das Individuum viele Dinge immer stärker digital organisiere und löse. Während
aber bei Sicherheitslücken z.B. beim E-Banking nur Einzelne geschädigt würden, stehe
bei Fehlern beim E-Voting das Vertrauen in die gesamte Demokratie auf dem Spiel,

01.01.65 - 01.01.21 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



warnte etwa Balthasar Glättli (gp, ZH), der sich nach eigenen Aussagen «vom Skeptiker
zum Gegner» gewandelt habe (AZ 28.6.18). Zwar werde mit E-Voting gewiss
administrativer Aufwand erspart, Änderungen an Abstimmungsprozeduren seien aber
«gleichsam operative Eingriffe an den Herzkammern der Demokratie», warnte die
Weltwoche (11.10.18). Freilich gebe es auch Fehler bei Briefabstimmungen, diese seien
aber viel einfacher aufzudecken. Wollte man bei herkömmlichen Abstimmungen ein
Abstimmungsergebnis aus betrügerischer Absicht verfälschen, wäre die
Zusammenarbeit zahlreicher Zählbüros aus unterschiedlichen Gemeinden vonnöten.
Mit E-Voting würde dies bereits einem einzelnen Hacker gelingen, der nicht mal vor Ort
sein müsse, gab der ehemalige Nationalrat Jean-Christophe Schwaab (VD, sp) in einem
Interview in der Tribune de Genève (20.12.18) zu bedenken. 

Mitte August mischte sich die Auslandschweizer-Organisation (ASO) in die Diskussion
ein. Als Reaktion auf die lauter werdende Kritik an E-Voting lancierte sie an ihrem
jährlichen Kongress eine Online-Petition, mit der gefordert wurde, dass bis 2021 alle
Auslandschweizerinnen und -schweizer elektronisch wählen und abstimmen können.
Ende November wurden der Bundeskanzlei 11'492 Unterschriften aus über 150 Ländern
übergeben. Viele der rund 725'000 im Ausland wohnhafter Schweizerinnen und
Schweizer seien auf den elektronischen Stimmkanal angewiesen – so die Begründung
für die Petition.

Ende November wurde bekannt, dass der Kanton Genf sein seit 2003 bestehendes
System CHVote einstellen wird. Die verlangte Weiterentwicklung des Systems würde
nicht nur eine Verzögerung, sondern deutlich höhere Entwicklungs- und Betriebskosten
nach sich ziehen. Diese wollten aber die Vertragskantone Aargau, Bern, Luzern und St.
Gallen nicht mittragen, worauf der Genfer Staatsrat beschloss, das bestehende System
nicht weiterzuentwickeln und nur noch bis Februar 2020 zur Verfügung zu stellen. Kurz
zuvor hatte der Chaos Computer Club bekannt gemacht, dass Nutzerinnen und Nutzer
des Onlinezugangs von CHVote relativ einfach auf eine falsche Seite umgeleitet werden
können, ohne dies zu bemerken. Dies sei aber schon lange bekannt und habe nichts mit
dem Rückzug des Systems zu tun (AZ 29.11.18). Nach der Aufgabe des Konsortiums aus
neun Kantonen (ZH, GL, FR, SO, SH, SG, GR, AG, TG)  im Jahr 2015 – deren System war
vom Bund als zu wenig sicher beurteilt worden – bestand also nur noch ein System,
nämlich jenes der Post. 
Nebst der hängigen parlamentarischen Initiative Müller wurden in der Folge im
Parlament weitere Vorstösse (Mo. 18.4375 und 18.4225) eingereicht, die einen
möglichen Alleingang der Post vor allem aus Sicherheitsbedenken verhindern wollten.
Auch in einigen Kantonen wurden Vorstösse eingereicht, die aufgrund des Ausstiegs von
Genf einen Marschhalt verlangten. Die Kantone Aargau, Bern, Luzern und St. Gallen
gaben hingegen bekannt, zum System der Post wechseln zu wollen oder einen Wechsel
zumindest zu prüfen. Bereits Ende Juni hatte die Stadt Zug angekündigt, ein neues auf
der Blockchain basierendes, zusammen mit der Fachhochschule Luzern entwickeltes E-
Voting-System testen zu wollen. 11

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Kernenergie

Der Entscheid des Ensi, dem AKW Beznau 1 die Wiederbetriebsaufnahme zu erlauben,
stiess in diversen Kreisen auf Widerstand und löste grosses Interesse in den Medien
aus. Die Grünen drohten mit der Lancierung einer Volksinitiative mit dem Ziel, Beznau 1
innert einem Jahr nach Annahme stillzulegen. Um bei einer Zwangsabschaltung
mögliche Schadenersatzforderungen seitens der Betreiberin Axpo auszuschliessen,
würde der Initiativtext so formuliert werden, dass nur geringe bis keine
Geldforderungen geltend gemacht werden könnten. Mangels Absprache unter den
beteiligten AKW-Gegnern sah die Grüne Partei später vorerst von diesem Vorhaben ab.
Anstelle der Volksinitiative reichte die Grüne-Fraktion eine Motion (18.3101) ein mit dem
Ziel, beiden Blöcken von Beznau die Betriebsbewilligung zu entziehen. Zuvor hatte sie
auch schon mit einer bereits eingereichten Motion (18.3010) «Keine Lex Beznau»
versucht, einen vorläufigen Verzicht auf die geplanten Verordnungsänderungen im
Kernenergiebereich und auf eine Abschwächung der zulässigen
Strahlenschutzbestimmungen zu erreichen. 
Kritik zu diesen geplanten Verordnungsänderungen kam auch seitens der SP. Diese
reichte, nebst dem Startschuss zur Unterschriftensammlung für eine Petition «gegen
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die Aufweichung der AKW-Sicherheit»,  beim UVEK eine Aufsichtsbeschwerde mit dem
Vermerk «Skandal» ein. Konkret richtete sich diese Beschwerde, wie auch schon die
Motion Kälin «Keine Lex Beznau», gegen das Vorhaben des Bundesrates, die
Anforderungen an die maximale Strahlenbelastung im Falle eines Erdbebens von einem
Millisievert auf 100 Millisievert abzuschwächen. Dies sei skandalös, da betreffend diesen
Wert derzeit beim Bundesverwaltungsgericht ein Beschwerdeverfahren gegen das Ensi
vorliege und dem AKW Beznau die Betriebsbewilligung im Falle eines Grenzwertes von 1
Millisievert entzogen werden müsste. In der Beschwerde forderte die SP deshalb, dass
der Axpo die Betriebsbewilligung für Beznau 1 und 2 entzogen wird sowie dass die
geplanten Änderungen in den Verordnungen bis zum Ende des Rechtsstreits
aufgeschoben werden.
Für Stirnrunzeln sorgte das Vorhaben des Bundesrates auch im bürgerlichen Lager. So
forderte Ständerat Damian Müller (fdp, LU) in einem eingereichten Postulat (18.3175)
einen Prüfbericht im Bereich Strahlenschutz. Er sei zwar grundsätzlich nicht gegen den
Betrieb der bestehenden AKW, solange sie sicher seien, gerade Letzteres bezweifle er
angesichts der aussergewöhnlichen Änderung der Spielregeln während eines
Rechtsverfahrens jedoch.
Des Weiteren meldeten sich auch aus dem Nachbarland Deutschland kritische Stimmen
aus verschiedenen Parteien, unter anderem von den Grünen, der SPD und der CDU, zur
erneuten Inbetriebnahme. Auch das Ministerium für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft des Bundeslandes Baden-Württemberg kritisierte die geplanten
Anpassungen der Strahlenschutzbestimmungen in einem Brief an die Schweizer
Regierung.
Zuletzt äusserten auch die Kantone Zürich, Basel-Stadt, Waadt, Freiburg, Tessin,
Appenzell-Innerrhoden, Schwyz sowie Bern ihre Bedenken. Die Schwyzer Regierung
schrieb beispielsweise, man dürfe die Sicherheitsanforderungen nicht abschwächen,
und der Berner Regierungsrat bezeichnete die Senkung des Sicherheitsniveaus als
«nicht hinnehmbar». 12

Die geplanten Teilrevisionen diverser Verordnungen im Kernenergiebereich sorgten in
der Vernehmlassung für viel Aufruhr. Geplant waren einerseits Änderungen in den
Kriterien zur Störfallanalyse und der dazugehörigen Ausserbetriebnahme und
andererseits neue Regelungen zur Abklinglagerung von radioaktiven Abfällen. Für viel
Zündstoff sorgte hierbei vor allem die erste Änderung – auch bekannt unter dem
Namen «Lex Beznau». 

Die Betreiberfirmen von Kernkraftwerken sind verpflichtet, deterministische
Störfallanalysen durchzuführen. Störfälle werden dabei in drei Kategorien unterteilt:
Schwerwiegende naturbedingte Fälle, die jedoch nur sehr selten eintreten, erhalten die
Ziffer drei. Mit der Ziffer zwei versehen werden schwerwiegende naturbedingte
Störfälle, die etwas häufiger vorkommen als jene in Kategorie drei. Leichtere und
häufige naturbedingte Störfälle bekommen die Ziffer eins. Zudem erhalten die
jeweiligen Störfälle maximale Dosisgrenzwerte – also Richtlinien, wie viel Radioaktivität
bei einem Störfall maximal austreten dürfte – zugeteilt. 
Unklar formuliert war bisher jedoch die Kategorisierung der in der Natur auftretenden
Ereignisse, die durchschnittlich einmal alle 10'000 Jahre stattfinden. Gemäss
Zeitungsberichten beziehe sich dies vor allem auf schwerere Erdbeben. Diese seltenen
Erdbeben bildeten in Art. 123 Abs. 2 der Strahlenschutzverordnung (StSV) den Übergang
zwischen der Kategorie zwei, für die ein strenger Dosisgrenzwert von 1 mSv (Millisievert)
pro Jahr gilt, und der Kategorie drei, für die ein viel höherer Grenzwert von 100 mSv pro
Jahr gilt. Unklar war deshalb, zu welcher Kategorie und zu welchem Grenzwert die oben
beschriebenen seltenen Erdbeben gehören. Dass hier eine rechtliche Unsicherheit
bestand, erkannte die KNS bereits im Jahr 2012 und beantragte Klärungsbedarf. Mit
einer Konkretisierung, dass für solche Ereignisse die einfacher einzuhaltende Kategorie
drei gelten sollte, wollte der Bundesrat die bisherige Praxis in den Verordnungen
verankern.
Anwohner rund um die Kernkraftwerke Beznau I und II sowie drei Umweltorganisationen
hatten aber schon im Jahr 2015 beim ENSI ein Gesuch eingereicht mit dem Ziel, solche
Ereignisse der Kategorie zwei und somit dem strengeren  Dosisgrenzwert 1 mSv pro Jahr
zuzuordnen. Bei einer solchen Zuordnung müssten beide Anlagen in Beznau bis zu einer
allfälligen Nachrüstung vom Netz genommen werden, da sie diesen Grenzwert nicht
einhalten könnten. Mittels einer Verfügung hatte das ENSI dieses Begehren jedoch
abgelehnt und den Entscheid damit begründet, dass dies weder der bisherigen Praxis
noch der ursprünglichen Regelungsabsicht des Bundesrates entspreche und womöglich
sämtliche AKWs der Schweiz unmittelbar bei der Zuteilung zur Kategorie zwei vom Netz
genommen werden müssten. Diese Verfügung war danach beim
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Bundesverwaltungsgericht angefochten worden. Zu erwarten ist auch ein allfälliger
Weiterzug des noch ausstehenden Bundesverwaltungsgerichtsentscheids an das
Bundesgericht. 

In der Vernehmlassung, die bis Mitte April 2018 andauerte, meldeten sich sowohl
Regierungen diverser Schweizer Kantone und Städte, als auch diverse Organisationen,
Kommissionen, Parteien und Dachverbände aus der Schweiz und Deutschland, sowie
viele Einzelpersonen aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich zu Wort. So liess
beispielsweise der Regierungsrat des Kantons Aargau – also dem Kanton, wo sich die
Anlagen Beznau I und II sowie Leibstadt befinden – verlauten, dass er die Präzisierungen
in den Verordnungen als sinnvoll erachte. Ähnlich klang es in den Stellungnahmen der
Kantone Basel-Land, Freiburg und Graubünden. In den Kantonen Luzern, Appenzell-
Ausserrhoden und Zürich erachtete man die Präzisierungen als sinnvoll, äusserte aber
Bedenken an der Herabsetzung der Schutzbestimmungen und betonte deshalb die
Wichtigkeit des Postulats Müller (fdp, LU, Po. 18.3175). Klar oder mehrheitlich klar gegen
die genannte Konkretisierung/Herabsetzung der Sicherheitsanforderungen von 1 mSv
auf 100 mSv äusserten sich die Regierungen der Kantone Appenzell-Innerrhoden, Basel-
Stadt, Genf, Jura, Neuenburg, Schaffhausen, Schwyz, Tessin, Uri, Waadt und Wallis –
sowie Bern und Solothurn, die Standortkantone der anderen beiden Atomkraftwerke.
Nebst den Kantonsregierungen liessen auch diverse Parteien von sich hören.
Aussergewöhnlich war hierbei der einstimmige Tenor unter diversen Parteien von links
bis rechts betreffend die zeitliche Komponente. Sowohl die SP, die Grünen und die GLP
als auch die FDP und die SVP störten sich am Zeitpunkt der Vernehmlassung. Die SP und
die GLP forderten eine Sistierung des Vorhabens bis zum Gerichtsentscheid aus St.
Gallen. Auch die Grünen kritisierten, dass der Bundesrat das gerichtliche Verfahren
nicht abwarte,  verlangten aber darüber hinaus einen generellen Verzicht auf die
Revision. Die FDP erklärte, die Beschwerde sei kein Grund, um die Vernehmlassung zu
verzögern, jedoch sei die Dringlichkeit dieser Verordnungsanpassung zu wenig
ersichtlich. Die SVP schrieb in einer kurzen Stellungnahme, dass wohl erst durch das
Gerichtsverfahren Anpassungen in Angriff genommen worden seien. Die KNS habe ja
schon im Jahr 2012 bemerkt, dass ein gewisser Klärungsbedarf bestehe. Eine Ausnahme
im Tenor bildete die BDP. In ihrer offiziellen Stellungnahme erwähnte sie die mögliche
Problematik betreffend den Rechtsstreit nicht. Sowohl die SP als auch die Grünen
äusserten sich generell ablehnend zu den Verordnungsänderungen, was sie auch
deutlich kundtaten. «Wir lehnen die vorgelegten Verordnungsänderungen mit
Nachdruck ab und kritisieren die vorgeschlagenen inhaltlichen Anpassungen sowie das
gewählte Vorgehen scharf», schrieb etwa die SP. Die Grünen gingen einen Schritt weiter
und beschuldigten den Bundesrat, mit dieser Lex Beznau die Grundlagen schaffen zu
wollen, um die alten Anlagen in Beznau weiter in Betrieb halten zu können. Die FDP und
die SVP zeigten sich mit den Änderungen grundsätzlich einverstanden. Gemäss FDP
würden die Anpassungen selber keine Abstriche bei der Sicherheit mit sich bringen
sondern nur die heutige Praxis auf Verordnungsebene präzisieren. Nicht offiziell zur
Vorlage äusserte sich die CVP, was Martin Bäumle (glp, ZH) in einer Anspielung im Tages-
Anzeiger als Unterstützung für ihre Energieministerin Doris Leuthard wertete. 
Eine weitere brisante kritische Stellungnahme kam schliesslich von André Herrmann,
dem ehemaligen Präsidenten der Eidgenössischen Kommission für Strahlenschutz
(KSR). Er warf dem Bundesrat vor, das Vorsorgeprinzip zu verletzen: Die Kommission
empfehle, solchen Ereignissen einen Grenzwert von 20 bis 50 mSv zuzuordnen und
nicht 100 mSv, wie dies der Bundesrat vorsah. 13

Das immer wieder in den Schlagzeilen stehende und unter Beschuss geratende
französische Atomkraftwerk Fessenheim (F), das rund 40 km von Basel entfernt seit
1970 in Betrieb steht, vermag oft das Interesse der Schweizer Medien und von
Vertreterinnen und Vertretern aus der Schweizer, der deutschen und der französischen
Politik zu wecken. Im Jahr 2012 hatte der damalige französische Präsident François
Hollande verkündet, Ende 2016 die beiden Reaktoren in Fessenheim vom Netz zu
nehmen. Aus diesem Vorhaben war jedoch vorerst nichts geworden. Im April 2017 hatte
die französische Regierung in einem Dekret erklärt, die Stilllegung des Atommeilers an
die Inbetriebnahme des neuen Reaktors in Flamanville (F) zu knüpfen; es sei daher
frühstens mit einer Abschaltung im Jahr 2019 zu rechnen. Im Oktober 2018 wurde das
Regierungsdekret aus dem Vorjahr jedoch vom obersten französischen
Verwaltungsgericht sistiert – dies auf Antrag der Gemeinde Fessenheim und von
Gewerkschaften, die Beschwerde gegen den Regierungsentscheid aus Paris eingelegt
hatten. Eine Kehrtwende folgte im Folgemonat, als der französische Präsident
Emmanuel Macron den Sommer 2020 als neuen Termin für die Schliessung des
Atomkraftwerks nannte. Der Gesundheitsdirektor des Kantons Basel-Stadt, Lukas
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Engelberger (BS, cvp), zeigte sich in der Basellandschaftlichen Zeitung positiv gestimmt
und glaubte, dass dies nun der endgültige Abschalttermin sei, da diese Ankündigung an
keine Bedingungen geknüpft sei und die Anlage in jenem Jahr eine Laufzeit von 50
Jahren aufweisen werde. Die Ankündigung des französischen Präsidenten bezeichnete
er als «sehr gute Neuigkeiten für die Sicherheit und Gesundheit für die Bevölkerung in
der Region». 14

Alternativenergien

Gemäss der Energiestrategie 2050 ist geplant, dass bis ins Jahr 2050 rund sieben bis
zehn Prozent des Schweizer Strombedarfs mit Windkraftenergie gedeckt werden.
Aktuell liege dieser Wert Zeitungsberichten zu Folge noch unter einem Prozent. Das
grösste Windenergiepotential sei gemäss der NZZ in den Kantonen Bern und Waadt zu
verorten. Um die Windenergie zu fördern, eröffnete das BFE im Sommer 2018 den
«guichet unique». Dieser soll zu einer Koordinations- und Anlaufstelle für
Projektentwickler und Behörden werden, die Anliegen und Fragen rund um das Thema
Windenergie einbringen möchten.
Im ersten Halbjahr 2018 berichteten vorwiegend Medien aus den Kantonen Waadt,
Neuenburg, Jura, Schaffhausen, St. Gallen, Appenzell-Ausserrhoden, Glarus und Basel-
Landschaft rund um das Thema Windkraft. Wohl am intensivsten mit dem Thema
Windenergie beschäftigten sich mehrere Akteure im Kanton Waadt, wo mehrere
Projekte im Waadtländer Jura diskutiert wurden. Auf grosses mediales Interesse stiess
dabei vor allem die Gemeindeversammlung im kleinen Ort La Praz (VD), die nach einem
gescheiterten ersten Anlauf erneut über den geplanten Windpark «Mollendruz»
abstimmte und diesen beim zweiten Anlauf guthiess. 
Auf viel Gegenwind stiessen beispielsweise auch Projekte in den Kantonen Appenzell-
Innerrhoden (Windpark Oberegg), Schaffhausen (Windpark Chroobach) oder auch
Glarus (Projekt Linthwind). Gegnerinnen und Gegner von Windkraftanlagen
argumentierten bei diversen Projekten hauptsächlich damit, dass Windräder das
Landschaftsbild stören, Rotoren Fledermäuse oder andere Vögel töten und die
Rotorengeräusche Anwohner verärgern könnten. Zuletzt wurde in einigen Kantonen
auch darüber debattiert, wie gross der Abstand von Windanlagen zu Wohngebieten sein
müsse. 15
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Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

Le problème d'un corridor routier pour les 40 tonnes s'est toutefois posé de façon
aiguë en été, après que le ministère ouest-allemand des transports en a fait la requête
officielle. Celle-ci exigeait de la Suisse une solution de rechange provisoire, suite à la
fermeture d'une importante voie d'accès à l'autoroute Munich-Vérone par le Brenner
en Autriche (affaissement du pont auto-routier sur l'Inn près de Kufstein dans le Tyrol).
L'Allemagne, suivie de l'Italie, firent pression sur les autorités helvétiques, leur
demandant un geste de solidarité, pour la durée des travaux de réparation. En réponse,
le Conseil fédéral mit en consultation le projet d'ouvrir la N2 entre Bâle et Chiasso au
40 tonnes. Il apparut alors que tous les cantons riverains de cet axe (AG, BL, BS, LU,
NW, SO, TI, UR) s'opposèrent fermement à une telle idée, craignant la surcharge de
trafic et de pollution que cela impliquerait. 16
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Eisenbahn

A Paris, en début d'année, a été créée, par l'Association Trans-Europe TGV Rhin-
Rhône-Méditerranée, une société d'économie mixte franco-suisse dont le but est de
recueillir les fonds nécessaires aux études préalables et à la déclaration d'utilité
publique de la première étape du TGV Rhin-Rhône-Mulhouse-Dijon-Dôle. Les cantons
de Vaud, Jura, Neuchâtel, Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Zurich
y participent, intéressés qu'ils sont à une liaison du nord-ouest de la Suisse et du Jura à
cette ligne. Les représentants de l'économie privée sont la Banque Nationale de Paris et
la Société de Banque Suisse. 17
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Les représentants de six cantons (BS, BL, SO, AG, BE, ZH) se sont élevés contre la
volonté des CFF et de la Confédération de transférer sur les cantons et le trafic
régional leurs problèmes financiers. Ils ont particulièrement souligné que leurs
budgets ne permettaient pas de prendre en charge les lignes régionales pour lesquelles,
de surcroît, la Confédération s'est engagée (Rail 2000). Une telle politique irait à
l'encontre du développement des transports publics et donc des objectifs fixés en
matière de protection de l'environnement.
Le DFTCE a entamé une consultation en vue de modifier la loi sur les chemins de fer au
sujet du financement du trafic régional. 18
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Luftfahrt

Der Versuch der im Raum von Basel domizilierten Gesellschaft Globe Air, ein
Grossunternehmen für Charterflüge aufzubauen, der dem Basler Flughafen
beträchtliche Frequenzsteigerungen eintrug, endete 1967 mit einem Zusammenbruch.
In übersteigertem Expansionsdrang war der Boden seriöser Geschäftsführung und
Preiskalkulation verlassen worden, und Missachtungen der Sicherheitsvorschriften
hatten das Eidg. Luftamt wiederholt zum Einschreiten veranlasst. Streitigkeiten mit
ehemaligen Verwaltungsratsmitgliedern sowie der Absturz einer Globe Air-Maschine
über Zypern am 20. April, der 126 Menschenleben forderte, fügten dem Ruf der
Gesellschaft weiteren Schaden zu. Nach erfolglosen Sanierungsbemühungen wurde im
Oktober der Konkurs eröffnet. 19
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Die durch den zivilen Flugverkehr verursachten Lärmimmissionen beschäftigten 2011
zahlreiche Bürgerinitiativen. Im Januar wurden in beiden Basel zwei von insgesamt rund
8'500 Personen unterschriebene Petitionen eingereicht, die eine Erweiterung der
Nachtruhe beim Flughafen Basel-Mülhausen (Euroairport Basel) fordern. Die
Nachtruhesperrung sollte dabei in Basel mindestens gleich lang erfolgen wie in Zürich-
Kloten (23h00–6h00). Im Zusammenhang mit dem Fluglärm wurde auch der Distriktsrat
des Trinationalen Eurodistricts aktiv. Er forderte gegen den Willen der
Flughafenbetreiber einen runden Tisch, der sich neben der Lärmfrage mit dem
geplanten Bahnanschluss des Flughafens auseinandersetzen soll. Stimmen für eine
Ausdehnung der verbindlichen Nachtruhe wurden auch in Genf und Bern laut.
Anlässlich einer Rede vor dem Forum der Luftfahrt sprach sich Verkehrsministerin
Leuthard für eine gesamtschweizerisch gültige Nachtruheregelung für die zivilen
Flughäfen aus. Zum Fluglärmstreit mit Deutschland siehe hier. 20

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.10.2011
SUZANNE SCHÄR

Post und Telekommunikation

Dès le ler octobre, les PTT ont mis à disposition un service pour les entreprises dont
les communications peuvent aussi bien être gratuites que coûter jusqu'à deux francs,
les PTT percevant de 33 à 50 centimes. Ce canal, dont l'indicatif est le 156, a
immédiatement été occupé en majorité par des messageries, services de dialogues ou
d'histoires racontées à caractère érotique, voire pornographique. Il a semblé
rencontrer un grand succès mais a aussi provoqué de nombreuses plaintes, car certains
ont craint qu'un tel système soit trop accessible aux mineurs. Le procureur du canton
de Vaud a même dénoncé les PTT au juge d'instruction pour complicité d'infraction au
code pénal qui réprime les publications obscènes. Les ministères publics de Bâle et du
Tessin ont agi de même. Les PTT ont dit n'être pas responsables du contenu des
messages, même s'ils ont prétendu prendre l'affaire au sérieux. 21
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Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Unmittelbar nach der zur Bekämpfung des Coronavirus behördlich verordneten
Schliessung von Betrieben, die nicht zur Deckung des täglichen Bedarfs dienen, kam die
Frage auf, ob Geschäftsmieten für die Dauer der Schliessung geschuldet seien.
Gastrosuisse und andere Branchen- und Mieterorganisationen stellten sich auf den
Standpunkt, dass für diese Zeit ein Mangel des Mietobjekts vorliege, da das gemietete
Objekt für den vereinbarten Zweck nicht nutzbar sei. Der Hauseigentümerverband und
der Verband Immobilien Schweiz erachteten die Aufhebung der Zahlungspflicht als
verfehlt, da auch sie weiterhin mit der Liegenschaft in Verbindung stehende Zahlungen
zu tätigen hätten. Sie vertraten die Ansicht, dass eine Betriebsschliessung in den
Risikobereich der Betreibenden falle. Auf juristischer Seite fanden sich
Fürsprecherinnen und Fürsprecher für beide Seiten, wobei aufgrund der noch nie
dagewesenen Situation keine Partei auf einen Präzedenzfall Bezug nehmen konnte. Die
Kontrahenten zeigten sich jedoch gesprächsbereit. Auch von Seiten der Vermietenden
bestand gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten ein Interesse für die längerfristige
Aufrechterhaltung des Mietverhältnisses, weshalb es einen Konkurs der Mieterschaft zu
verhindern galt. Der Hauseigentümerverband wusste einige Tage nach der Schliessung
von vielen Vermieterinnen und Vermietern, die ihrer Mieterschaft entgegenkommen
wollten. Gleichzeitig wies der Verband aber auch darauf hin, dass nicht alle Eigentümer
und Eigentümerinnen in der finanziellen Lage seien, auf die Mietausfälle zu verzichten.
Eine von Gastro Zürich-City durchgeführte Umfrage zeigte indes ein anderes Bild:
Während rund 80 Prozent der Stadtzürcher Gastronomiebetriebe um eine
Mietzinsreduktion angefragt hätten, hätte nur gerade die Hälfte von ihnen eine Antwort
ihrer Vermieterinnen und Vermieter auf ihr Anliegen erhalten. Diese Antwort wiederum
fiel nur in rund einem Drittel positiv aus, womit 13 Prozent aller Bars, Restaurants und
Clubs in der Stadt Zürich mit Mietzinsreduktionen rechnen könnten. 
Grosse Immobiliengesellschaften, Pensionskassen, Banken und Versicherungen zeigten
sich gemäss Aussagen des Verbands der Geschäftsmieter im Gegensatz zu vielen
Privatvermietenden wenig kulant. Sie würden sich gesprächsbereit zeigen, wenn ein
Nachweis vorliege, dass alle verfügbaren Möglichkeiten wie Kurzarbeit und der Bezug
von Notkrediten ausgeschöpft worden seien. 

Zur Klärung der offenen Fragen im Mietrecht rief der Bundesrat Ende März die
Einsetzung einer Task Force unter Leitung des BWO ins Leben, die Vertreterinnen und
Vertreter aus der Verwaltung, der Mieter- und Vermieterorganisationen, der
Immobilienwirtschaft sowie von Städten und Kantonen einschloss. Am 8. April
verkündete der Bundesrat, dass er nicht in die vertraglichen Beziehungen zwischen
Privaten eingreifen wolle und die Vertragsparteien dazu auffordere, «im Dialog
konstruktive und pragmatische Lösungen» zu finden. Einen anderen Weg gingen die
Kantone Basel-Stadt, Freiburg, Genf, Neuenburg und Waadt: Sie alle beschlossen
Regelungen, die während den Frühlingsmonaten jeweils eine Kostenbeteiligung durch
den Kanton vorsahen, sofern sich die beiden Parteien auf einen zum Teil vordefinierten
Verteilungsschlüssel einigen konnten. Gemäss Zahlen aus Genf hätten im
Westschweizer Stadtkanton 90 Prozent der von den Mietenden angefragten
Vermieterinnen oder Vermieter dieser Lösung zugestimmt. 

Mit der Zeit begannen sich auch einige grössere Immobilienbesitzer kulant zu zeigen. In
den Medien fanden etwa der Flughafen Zürich und die Credit Suisse als erste grössere
Vermietende Erwähnung in dieser Hinsicht. Nach der Mitteilung des Bundesrates
folgten auch die Versicherungen Helvetia und mit der Swiss Life die grösste private
Immobilienbesitzerin in der Schweiz. Letztere gab bekannt, dass sie Kleinstbetrieben,
die monatlich weniger als CHF 5'000 Miete schulden, nach individueller Absprache
Mietzinsreduktionen gewähre. Später beschlossen auch die Migros und die SBB
während der Schliessung der Betriebe Mietreduktionen um 50 Prozent respektive
erliessen die Miete für den betreffenden Zeitraum komplett. Eine Lösung wie die vom
Ständerat vorgeschlagene Variante (vgl. nachfolgend) beschloss auch Swiss Prime Site
nach der ausserordentlichen Session.

Im Gegensatz zum Bundesrat befand das Parlament, dass der Bund in dieser Sache
Regelungen beschliessen solle, weswegen es die Frage der Geschäftsmieten als
zentrales Traktandum auf das Programm der ausserordentlichen Session zur
Bekämpfung des Coronavirus setzte. Obwohl sich mit dem Verband Schweizer
Immobilien gar ein Teil der Vermieterschaft für einen der beiden Vorstösse zu den
Geschäftsmieten verantwortlich zeigte, konnten die beiden Räte in der
ausserordentlichen Session in dieser Frage keine Einigung erzielen (Mo. 20.3142; Mo.
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20.3161). Im Nachgang zeichnete sich in den Kommissionen jedoch eine
Kompromisslösung ab, die eine Aufteilung der Mietkosten im Verhältnis von 40 zu 60
auf die Mieter- und Vermieterschaft vorsieht und die von den Räten in der
Sommersession behandelt werden soll. 

Kurz vor Beginn der Sommersession publizierte der Schweizerische Verband der
Immobilienwirtschaft eine Umfrage zum Stand der Verhandlungen bei
Mietzinssenkungen, die 3544 Mietverhältnisse berücksichtigte. In 46 Prozent der Fälle
seien Mietzinsreduktionen vereinbart worden, wobei diese in der Regel für die Dauer
der Zwangsschliessung gelten und im Schnitt eine Reduktion um 50 Prozent umfassten.
Zu Beginn der Sommersession doppelte der Verband Immobilien Schweiz mit einer
eigenen Umfrage bei 30 Mitgliederunternehmen, die sich in insgesamt 5'200
Mietverhältnissen befinden, nach. In zwei Drittel aller Fälle hätten die Parteien bereits
eine Einigung erzielen können, wobei diese in drei von zehn Fällen aus einer
Mietzinsstundung bestand. 22

Umweltschutz

Naturgefahren

Depuis le début des mesures en 1864, la Suisse a connu son troisième été le plus
chaud. La température moyenne nationale a excédé les 15 degrés. Particulièrement très
ensoleillé, le manque de pluie persistant a provoqué une grande sécheresse.
MétéoSuisse avait déclenché une alerte dans tous les cantons. Début août, il a fait
jusqu'à 36.2 degrés à Sion. Toutefois, le record de chaleur de 41.5 degrés, enregistré en
2003 dans les Grisons, n'a pas été battu. Côté cours d'eau, l'Aar a atteint 23.5 degrés et
le Rhône 27 degrés. Le Valais aura connu plus de 44 jours de canicule, 37 jours pour le
Tessin et 24 jours pour Bâle. 23
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Gewässerschutz

Le projet d'une installation dans la région de Bâle s'est heurté à de vives protestations
dans l'Alsace voisine où de nouveaux quartiers d'habitation doivent être construits
dans la proximité immédiate de l'emplacement. En un temps record, un comité, bien
que conscient de l'impossibilité de modifier la convention franco-suisse en la matière,
a rassemblé plus de 3'000 signatures en faveur de la pétition. Résultat concret: il est
prévu de transférer l'emplacement sur une île artificielle au nord de Village-Neuf. 24

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.1970
PAUL EHINGER

Luftreinhaltung

Nachdem der Bundesrat im Vorjahr Empfehlungen an die Kantone über das Vorgehen
bei Wintersmog erlassen hatte, gingen die Auseinandersetzungen über die zu
treffenden Massnahmen bei akuten Smog-Belastungen weiter. Vor allem die Kantone
der Nordwestschweiz, denen die Smog-Empfehlungen zu unverbindlich waren, sahen
schärfere Richtlinien vor. Während die Landesregierung dieses Vorgehen beim
Wintersmog begrüsste, legte sie den Kantonen in bezug auf den Sommersmog nahe,
keine eigenen Warn- und Interventionskonzepte zu beschliessen, da das Ozonproblem
nicht lokal, sondern überregional und koordiniert gelöst werden müsse. Sie sicherte
jedoch zu, entsprechende Massnahmen zu prüfen, sobald der Bericht der
Eidgenössischen Kommission für Lufthygiene über die mit dem Sommersmog
zusammenhängenden Probleme vorliege. Einzelne Kantone, so die beiden Basel und St.
Gallen, beschlossen trotzdem Informationskonzepte, um die Bevölkerung bei zu hohen
Ozonkonzentrationen alarmieren zu können. Drastische Massnahmen verlangte
demgegenüber die Grüne Partei, die den Bundesrat und die kantonalen Behörden
aufforderte, wegen der anhaltend zu hohen Ozonbelastung unverzüglich
Verkehrsbeschränkungen anzuordnen. 25
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Die Erwägung der Basler Sanitätsdirektion und der Ärzteschaft des Kantonsspitals,
einem über 80-jährigen Patienten ein extrem teures, aber möglicherweise
lebensrettendes Medikament angesichts seines Alters allenfalls zu verweigern, sorgte
für Aufruhr und entfachte vor allem in den Medien die Debatte um die Rationierung in
der Medizin. Nationalrat Jost Gross (sp, TG), Präsident der Schweizerischen
Gesellschaft für Gesundheitspolitik (SGGP), schlug die Schaffung einer nationalen
Ethikkommission vor, welche das Tabu-Thema umfassend ausleuchten soll. Aber auch
die Ärzteschaft verlangte eine offene Auseinandersetzung mit der brisanten Frage, da
die Rationierung in vielen Fällen notgedrungenerweise bereits stattfinde
(beispielsweise bei überlasteten Intensivpflegestationen). Heute müsse die
Entscheidung von den Ärzten am Krankenbett in Alleinverantwortung gefällt werden,
was vor allem für die Spitalärzte zu einer unerträglichen menschlichen Belastung führe.
Sie forderte deshalb die Erarbeitung klarer Kriterien, wann welche Behandlung sinnvoll
und finanzierbar ist; diese sollen breit diskutiert und politisch abgestützt werden. 26
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Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

En novembre 2018, la députée verte Lea Steinle (BS, pes/gps) s'est retrouvée au centre
d'une polémique, qui a soulevé la question des politiciennes qui ont des enfants. Jeune
maman, elle avait tenu à honorer son mandat politique et avait alors siégé au Grand
Conseil de Bâle-Ville avec son bébé, qu'elle portait en écharpe. Pour allaiter le
nourrisson, elle est sortie de la salle. A son retour, alors que le poupon dormait contre
elle, le président du Grand Conseil, Remo Gallachi (BS, pdc) lui a interdit d'entrer à
nouveau. Ce n'est qu'après de vives protestations des autres député-e-s que la jeune
verte a pu retourner à son siège. 
Cette image offre un frappant contraste avec celle du président de l'Assemblée
nationale néo-zélandaise, Trevor Mallard, qui en août 2019 dirigeait les débats de son
Parlement, tout en donnant le biberon au fils d'un député. Une année plus tôt, Larrissa
Waters, une sénatrice australienne allaitait son enfant pendant l'une de ses
interventions. Tout comme Unnur Brá Konráðsdóttir, qui a donné le sein depuis la
tribune du Parlement islandais, la même année. Signe d'une évolution des mœurs
institutionnelles? Le cas de Zuleikhan Hassan, qui a dû sortir en août 2019 de
l'Assemblée nationale kényane avec son bébé semble aller à l'encontre de cette
conclusion. Au sein même de la Suisse, de pareils décalages se retrouvent. A Bâle
même, de nombreux avis contradictoires se sont faits entendre dans la presse et sur les
réseaux sociaux. La députée Steinle a même été victime de courriers haineux, comme le
relate la Basler Zeitung. L'affaire a également suscité le débat bien au-delà des
frontières cantonales. Au Parlement argovien, par exemple, plusieurs bébés ont déjà
été présents dans la salle, sans que cela ne pose problème. Son président, Bernhard
Scholl (AG, plr/fdp) estime que les règles du bon sens doivent primer et que chacun-e
est à même d'estimer ce qui empêche ou non la bonne marche du Parlement. Du côté
des femmes UDC, les avis sont différents: Martina Bircher et Tanya Primault ne sont pas
venues siéger durant leur congé maternité. Elles estiment, comme la Conseillère
nationale Nicole Müller-Boder (udc, AG) que l'éducation des enfants est une affaire
privée. Dans le canton de Lucerne, la chancellerie a été priée de se prononcer sur la
question: L'entrée dans la salle du Grand Conseil dépend de l'autorisation de son
président ou de sa présidente, mais rien dans le règlement ne précise la situation des
bébés ou jeunes enfants. Une absence de règles précises, c'est ce qui ressort de ce
débat. 
Ce que cette absence révèle, en outre, c'est qu'il a été jusqu'ici assez rare que de
jeunes mères se trouvent dans cette situation. Le souhait d'une parité au sein des
organes politiques a été formulé par un groupe de femmes parlementaires en
décembre de la même année. La question des jeunes mères politiciennes fait partie
des réflexions qui doivent être menées pour aller dans ce sens. Quelles solutions
peuvent être trouvées? Dans un article de la NZZ, plusieurs scénarii se dessinent: une
solution de garde d'enfants, qui serait adaptée aux séances courtes et ponctuelles,
comme dans les parlements cantonaux. Ou alors, un système de remplacements,
comme il existe déjà dans les cantons des Grisons, Genève, Jura, Neuchâtel et le Valais.
C'est la proposition qu'a formulé Irène Kälin – qui elle-même a siégé au Conseil national
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avec son bébé de trois mois en septembre 2018 – dans un postulat qui a été refusé le 21
juin 2019. Quant au Grand Conseil bâlois, il est en train de statuer sur la motion
Wanner, qui demande la possibilité d'un système de remplacement ainsi que la
permission pour les nouveau-nés d'être dans la salle du Parlement avec leur mère,
jusqu'à un certain âge. 27

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Am Notendruck und den Selektionsmechanismen, insbesondere beim Übertritt von
der Primar- zur Sekundarstufe, entfachten sich von neuem Diskussionen. Aufsehen
erregte das Plädoyer eines Genetikers für eine selektionsfreie Schule. Die Gewerkschaft
Erziehung lancierte in Solothurn eine Volksinitiative «Bildung ohne Selektion und
Konkurrenzkampf». In Bern wurde eine POCH-Initiative «Fördern statt auslesen» vom
Souverän deutlich verworfen. Eine Initiative des LdU, die den prüfungsfreien Übertritt
in die Realschule forderte, wurde vom Schaffhauser Volk abgelehnt. Die
Erziehungsdirektion des Kantons Bern hat im Sommer 1982 Grundsätze zur Entwicklung
des bernischen Bildungswesens in die Vernehmlassung geschickt, die im Bereich der
Selektionierung ebenfalls wichtige Änderungen postulieren. Im Kanton Basel-Stadt
lehnte der Regierungsrat in einem Antrag an den Grossen Rat zwei in den letzten Jahren
eingereichte Begehren ab, die eine Verlängerung der Primarschule und eine dreijährige
Orientierungsstufe verlangen. Die Selektionsprüfungen auf die Zeit nach dem vierten
Schuljahr herausschieben will auch eine Initiative in der Waadt, die eine
Beobachtungsstufe im fünften und sechsten Schuljahr anstrebt. 28
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Grundschulen

La décision de l’école secondaire de Therwil, dans le canton de Bâle-Ville, de dispenser
deux élèves de serrer la main de leur enseignante pour des motifs religieux a crée une
vague de réactions qui a balayé toute la Suisse.  Le Conseil fédéral, par l’intermédiaire
de la ministre de la justice Simonetta Sommaruga, a déclaré que « la poignée de main
faisait partie de notre culture ». Il estime ainsi que l’argument de la liberté de croyance
n’est pas suffisant. Du côté de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction
publique (CDIP), Christoph Eymann considère qu’une telle exception ne rend pas
service à la communauté musulmane. Après les débats sur le port du voile ou
l’exemption des cours de natation, la question du serrage de main mêle, à nouveau, les
questions d’intégration et la politique d’éducation. 29
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Ausgangspunkt einer hitzigen medialen Diskussion um die frühkindliche Förderung war
ein Artikel von SVP-Bildungspolitikerin Verena Herzog (svp, TG) in der SVP-Zeitung
«Klartext», in welcher sie argumentierte, dass «eine verfehlte Zuwanderungspolitik
durch staatlich verordnete Krippenerziehung wettgemacht werden» solle. Stein des
Anstosses war dann ihre Aussage, in welcher sie Kinder in Krippen mit Verdingkindern
verglich, die zwecks besserer Erziehung weggegeben wurden. Der Staat solle sich
hierbei in grösserer Zurückhaltung üben – damals wie heute, so Herzog. 
Vertreter und Vertreterinnen von Betreuungsorganisationen sowie vom Verein
Fremdplatziert kritisierten den Vergleich vehement.
Die Aussage Herzogs liess sich in den Kontext der Debatten in Bundesbern über die
frühkindliche Förderung einordnen. So wurde entschieden, dass neue Kita-Plätze
weiterhin subventioniert werden und dass steuerpolitisch jene Eltern finanziell
entlastet werden, die ihren Nachwuchs fremdbetreuen lassen (BRG 18.050). Herzog
störte sich auch an den Bestrebungen, die Frühförderung der null- bis vierjährigen
Kinder auszubauen. In der zuständigen Bildungskommission hätte ihr niemand
beantworten können, was mit jenen Eltern passiere, die ihre Kinder nicht in die
Frühförderung schicken wollten. Der Kindergartenbesuch sei auch freiwillig gewesen
und dann obligatorisch geworden. Dasselbe wäre für die Frühförderung fatal, so
Herzog. 
Praktisch zur selben Zeit berichteten die deutschsprachigen Medien
bezeichnenderweise über die Bemühungen einiger Kantone und Städte, die sprachliche
Frühförderung von Kindern nichtdeutscher Muttersprache zu stärken. Viele Kinder
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sprächen zu Hause kein oder kaum Deutsch und seien daher komplett überfordert,
wenn sie in die erste Klasse einträten. In einem Interview äusserte sich auch Dagmar
Rösler, Präsidentin des Dachverbandes der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer. Sie
forderte ein schweizweites Obligatorium für eine Frühförderung analog dem Basler
Modell. In diesem Modell «Frühe Deutschförderung» werden eineinhalb Jahre vor dem
Kindergarteneintritt die Deutschkenntnisse fremdsprachiger Kinder ermittelt. Wenn
diese nicht genügen, müssen die Kinder an mindestens zwei halben Tagen pro Woche
eine Spielgruppe oder ein Tagesheim besuchen. In der Folge forderte Christoph
Eymann (lpd, BS), Nationalrat und Präsident der SKOS, in einer zu Beginn von
Nationalrätin Herzog bekämpften und schliesslich überwiesenen Motion, dass der
Bundesrat prüfe und Bericht erstatte, wie die frühe Sprachförderung vor Eintritt in den
Kindergarten mithilfe des Bundes im ganzen Land umgesetzt werden könne.
Ins gleiche Horn blies im Übrigen auch ein Bericht des Schweizerischen
Wissenschaftsrates, der dringenden Handlungsbedarf bei der frühkindlichen Förderung
sah. Gemäss den Medien sei ein schweizweites Obligatorium der sprachlichen
Frühförderung jedoch derzeit nicht realistisch, weil die Frühförderung in der
Kompetenz der Kantone liege. 30

Hochschulen

Die Universität Basel, seit 1960 um 150 Prozent gewachsen, sah sich mit akuten
Platzproblemen konfrontiert. Die Liberaldemokratische Partei lancierte eine Initiative
für einen Neubau, in dem naturwissenschaftliche Fächer untergebracht werden sollen.
Die Wahl eines Ordinarius für Geschichte gegen den Willen der Berufungskommission,
der Fakultät und des Historischen Seminars löste heftige Diskussionen über die
Berufungsverfahren aus. Verschiedene studentische Protestaktionen vermochten
jedoch nicht, den Regierungsrat von seinem Entscheid abzubringen. In Genf spitzten
sich die Wohnungsprobleme der Studierenden zu und führten zu einer gewaltsamen
Demonstration. Ein Vorschlag, nur noch jene Studierenden an die Uni zuzulassen, die
einen festen Wohnsitz in Genf nachweisen können, stiess trotzdem auf breite
Ablehnung. 31
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Im Herbst fanden an den Universitäten Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich
Studentenproteste statt. Die Aktivisten an den drei Deutschschweizer Unis besetzten
die Aulas und forderten bessere Lernbedingungen. Der Missmut der Studierenden
richtete sich insbesondere gegen die Bologna-Reform. Sie kritisierten, dass das
Studium immer mehr verschult und auf die Wirtschaft ausgerichtet werde und so
Eliteuniversitäten entstünden. Allerdings wurde das Themenspektrum bald so stark
ausgeweitet, dass die Proteste in einer Universalkritik gipfelten, die mit der Bologna-
Reform nur noch wenig zu tun hatte. Ausserdem fehlte es den Besetzern an Rückhalt,
da die Protestaktionen nur von einem kleinen Teil der Studierenden mitgetragen
wurden und sich auch die studentischen Körperschaften davon distanzierten. 32
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Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

In der Kulturpolitik wurde namentlich aus welschen Kreisen der Wunsch nach mehr
Initiative seitens des Bundes laut. Auf Anregung des Journalisten F. Jotterand führten
Vertreter des kulturellen Lebens der Westschweiz in Aubonne (VD) und Lausanne
Gespräche mit Bundesrat Tschudi und dem Präsidenten der Stiftung Pro Helvetia, M.
Stettler, in denen eine eidgenössische Kulturförderungskonzeption sowie die Schaffung
eines Kulturrats verlangt wurden; Bundesrat Tschudi zeigte für diese über die bisherige
Tätigkeit der Stiftung Pro Helvetia hinauszielenden Anliegen Verständnis. Im Jahrbuch
der Neuen Helvetischen Gesellschaft (NHG) für 1968, in welchem die Gespräche eine Art
Fortsetzung fanden, postulierte Jotterand als ersten Schritt die Zusammenstellung
eines «Labhardt-Berichts» über die kulturellen Strukturen der Schweiz; auf Grund
eines solchen sollte dann in föderalistischem Geiste eine kulturelle Landesplanung
zugunsten zurückgebliebener Gegenden an die Hand genommen werden. Eine
vermehrte Förderung durch den Bund wurde insbesondere für das Filmschaffen
gefordert; der Verband schweizerischer Filmgestalter wünschte eine Revision des
Filmgesetzes, um eine wirksamere Subventionierung des Spielfilms zu ermöglichen.

Gesamtschweizerisches Interesse erregte eine Auseinandersetzung um den Ankauf
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von Picasso-Gemälden durch den Kanton Baselstadt. Zur Deckung von Verlusten aus
dem Konkurs der Fluggesellschaft Globe Air beabsichtigte die Familienstiftung
Staechelin einige Werke aus der von ihr im Basler Kunstmuseum deponierten Sammlung
zu veräussern; durch einen Staatsbeitrag von CHF 6 Mio. und private Zuwendungen von
weiteren CHF 2.4 Mio. konnten zwei Picasso-Bilder für die Stadt erworben und weitere
Bestände auf 15 Jahre als Leihgaben gesichert werden. Gegen den vom Grossen Rat
ohne nennenswerte Opposition bewilligten Kredit wurde das Referendum ergriffen; die
Volksabstimmung verlief jedoch positiv. 33

Die beiden Basler Halbkantone bewerben sich gemeinsam in Brüssel um den Titel einer
"Kulturstadt Europas" im Jahr 2001. Zum 500-Jahr-Jubiläum seiner Zugehörigkeit zur
Eidgenossenschaft will sich der Raum Basel damit als lebendige Kulturregion
profilieren, die gegenüber Europa offen ist. Er erhofft sich dabei aber auch
wirtschaftliche Impulse. Ende Juni unterzeichneten die beiden Kantonsregierungen die
gemeinsame Bewerbung, nachdem auch der Bundesrat signalisiert hatte, dass er diese
unterstützen werde. 34
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Wie sich bereits im Vorjahr abzeichnete, wird Basel im Jahr 2001 nicht wie erhofft
„Kulturhauptstadt Europas”. Der europäische Ministerrat vergab den Titel gemeinsam
an das portugiesische Porto und das niederländische Rotterdam. Basel wird aber
zusammen mit Riga (Lettland) den „europäischen Kulturmonat 2001” durchführen
können, der seit 1992 in Städten stattfindet, die nicht der EU angehören. Diese
Veranstaltung wird sich nahtlos in die ohnehin für 2001 von Basel-Stadt geplanten
Anlässe im Rahmen der Expo 01 und des 500-Jahre-Jubiläums „Basel in der
Eidgenossenschaft” einfügen. 35
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Kirchen und religionspolitische Fragen

Das aus christlicher Sicht herausragendste Ereignis des Jahres 1989 war die vom 15. bis
21. Mai in Basel stattfindende europäische ökumenische Versammlung «Frieden in
Gerechtigkeit», das grösste konfessionsüberspannende Treffen seit der
Glaubensspaltung. Die Basler Konferenz war ein eigenständiger Teil des konziliaren
Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, der 1990 in einer
Weltversammlung gipfeln wird. Die vom Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK)
ausgehende und von Carl Friedrich von Weizsäcker stark geförderte Idee führte auf
Einladung der Basler Regierung 700 Delegierte – 350 Repräsentanten des römisch-
katholischen Rates der Bischofskonferenzen (CCEE) und 350 Vertreter der rund 120
orthodoxen, evangelischen, protestantischen und christkatholischen Mitgliedkirchen
der Konferenz europäischer Kirchen (KEK) – zu gemeinsamem Gebet und engagierter
Auseinandersetzung mit den grossen Bedrohungen der Menschheit ans Rheinknie.

Diskussionsgrundlage bildete ein Arbeitspapier, das 1988 in ein breites
Vernehmlassungsverfahren gegangen war und dann auf Grund von rund 500 Eingaben
umgestaltet, substantiell verbessert und erweitert wurde. Die existentiellen,
kriegerischen und ökologischen Bedrohungen der Erde wurden als ineinandergreifende
Dimensionen der Krise bezeichnet, die ihre Ursache in den technischen Möglichkeiten
der Menschen, letztlich aber in deren Vermessenheit gegenüber dem Leben und der
ganzen Schöpfung habe. Schuldenbekenntnis und ökumenische Glaubenshaltung
sollten wichtige Marksteine auf dem Weg zur Hoffnung setzen, und die Delegierten
wurden aufgerufen, sich für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung, für die
Durchsetzung der Menschenrechtskonventionen und für eine internationale
Friedens- und Umweltordnung einzusetzen. Konkretisiert wurden diese Anliegen in
einer langen Liste von Empfehlungen an die politischen Instanzen.

Zur feierlichen Eröffnung der Konferenz, an der Bundesrat Otto Stich die Grüsse der
Landesregierung übermittelte, strömten Tausende von Christen nach Basel. Die Basis
machte denn auch eifrig bei den zahlreichen Hearings und beim kulturellen
Begleitprogramm mit, während die Sitzungen im Plenum und in den Arbeitsgruppen den
Delegierten – unter ihnen nur rund ein Drittel Frauen – vorbehalten waren. Dabei ging
es nicht nur friedlich zu und her. Osteuropäische Delegierte kritisierten die
westeuropäische Prägung der Tagung, aussereuropäische Gastredner griffen das
eurozentrische Entwicklungsmodell für die Dritte Welt, das den unterentwickelten
Ländern nur Massenelend bringe, in harten Worten an. Für den meisten Zündstoff aber
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sorgten die Frauen: Mit ihrer provokativen Forderung, wer für Gerechtigkeit in der Welt
sorgen wolle, müsse zuerst die «Sünde des Sexismus» ausrotten, sorgten sie für recht
viel Wirbel, und die Thesen der feministisch orientierten Theologie gerieten in
manchen Konflikt mit den Überzeugungen der katholischen und orthodoxen
Delegierten.

Die Versammlung rang hart um das schliesslich mit überwältigendem Mehr
angenommene Schlussdokument, dessen Publikation denn auch mehrmals verschoben
werden musste. 600 Änderungsvorschläge wollten diskutiert und berücksichtigt sein.
Das lange Warten lohnte sich aber, da das Schlussdokument, welches weitgehend mit
dem Arbeitsdokument identisch ist, nach Ansicht aller Beobachter griffiger und
schärfer geworden war. Die Utopie einer gerechteren Weltwirtschaftsordnung blieb
zwar weiterhin recht konturlos und die Empfehlungen zu den einzufordernden Rechten
der Frauen wurden noch vager, sollen sie doch nur mehr «in die
Entscheidungsfindungsprozesse», nicht aber in die «Kirchenleitung», wie es im
Arbeitsdokument noch geheissen hatte, einbezogen werden. Viel an Inhalt und
Überzeugungskraft gewann hingegen die Vision einer umfassenden Ökumene durch das
Bekenntnis der Delegierten, auf eine Wiedervereinigung hinarbeiten zu wollen.
Verstärkt zum Tragen kamen auch die Rechte der Jugendlichen, der Kinder – die hier
überhaupt erstmals erwähnt wurden – und der Flüchtlinge. Deutlicher als das
Arbeitsdokument bekräftigte das Schlussdokument die Bedeutung friedensfördernder
Massnahmen und das Recht auf Militärdienstverweigerung. Unzweideutig war auch die
Haltung gegen Rassismus – wozu neu auch die «Einwanderungs- und Ausländergesetze
gewisser europäischer Staaten» gezählt wurden – und gegen die Apartheid. Eine
Neufassung erfuhr auch die Passage über die Stellung der osteuropäischen Staaten
innerhalb Europas. 36

Ein an der Universität Luzern erstelltes Rechtsgutachten erachtete die Forderung der
Föderation Islamischer Dachorganisationen Schweiz (FIDS) und der Koordination
Islamischer Organisationen nach öffentlich-rechtlicher Anerkennung des Islams als
Landeskirche als legitim; eine grundsätzliche Verweigerung der Anerkennung
bestimmter Religionsgemeinschaften würde gegen das Gleichheitsprinzip verstossen.
Hisham Maizar, Präsident der islamischen Dachorganisationen, sähe in der Anerkennung
ein positives Zeichen für die Integration der Muslime in der Schweiz. Ferner böte die
Anerkennung auch finanzielle Vorteile, da es Landeskirchen erlaubt ist, von ihren
Mitgliedern Steuern einzuziehen. Für eine öffentlich-rechtliche Anerkennung muss eine
Religionsgemeinschaft gemäss Gutachten vier weitere Kriterien erfüllen: Sie muss
dauerhaft angelegt sein, über eine gewisse Mindestzahl an Mitgliedern verfügen,
demokratische Strukturen aufweisen und die Prinzipien des schweizerischen
Rechtsstaats beachten. Die Autoren der Studie erachten einen Grossteil der
Erfordernisse durch die islamischen Gemeinschaften in der Schweiz bereits als erfüllt.
Die Kriterien verlangen somit auch das Mitspracherecht für Frauen. Maizar bestätigte,
dass bisher nur wenige Frauen in Verbänden und Vereinen aktiv tätig seien, dass man
ihnen jedoch offen gegenüber stehe. Der Weg bis zur Anerkennung dürfte jedoch noch
lang und steinig werden: Die Gutachter schätzten die aktuellen Chancen der Forderung
an der Urne als gering ein. Die islamische Gemeinschaft plant eine schrittweise
Anerkennung, die zu Beginn nur im Kanton Basel angestrebt werden soll. Der
Stadtkanton übernahm in dieser Angelegenheit bereits 2012 eine Vorreiterrolle, als er
mit der aus dem Islam hervorgegangenen alevitischen Religionsgemeinschaft als erster
Schweizer Kanton eine nicht-christliche und nicht-jüdische Religionsgemeinschaft
privatrechtlich anerkannte. Im Gegensatz dazu beendete der Luzerner Kantonsrat die
Bestrebungen zur Schaffung eines Gesetzes über die Anerkennung weiterer
Religionsgemeinschaften: Die grossmehrheitliche Unterstützung der Luzerner CVP
sowie einer FDP-Minderheit verhalf der geschlossen auftretenden kantonalen SVP-
Fraktion zum knappen Sieg. 37
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Nachdem die beiden katholischen Landeskirchen der Kantone Basel-Stadt und
Baselland im Juni eine entsprechende Verfassungsänderung ratifiziert hatten, stimmten
die Katholikinnen und Katholiken der beiden Kantone Ende September in zwei
separaten Abstimmung über das Anliegen der Gleichstellungsinitiative ab. Da die
katholische Kirche in Basel-Stadt bei Verfassungsänderungen ein bischöfliches
Vetorecht vorsieht, war lange ungewiss, ob die Abstimmung überhaupt stattfinden
kann. Bischof Gmür haderte, beschloss jedoch kurz vor der synodalen Abstimmung, das
Veto nicht zu ergreifen. Dies aufgrund eines ausgearbeiteten Kompromissvorschlags,
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der von den Landeskirchen nicht mehr länger verlangte, dass sie auf die Zulassung des
Priesteramtes unabhängig von Zivilstand und Geschlecht hinwirken, sondern die
Anliegen lediglich den kirchlichen Organen "unterbreiten" sollen. Ferner gab Gmür
bekannt, auch in zukünftigen Verfassungsfragen das Vetorecht nicht mehr einfordern
zu wollen. Mit deutlichen Mehrheiten über 80% unterstützte die Basis beider
Landeskirchen am 28. September 2014 das Anliegen der Gleichstellungsinitiative. Im
Kanton Basel-Landschaft beteiligten sich knapp 30% der Berechtigten an der
Abstimmung, im Kanton Basel-Stadt waren es lediglich etwas mehr als ein Fünftel. Eine
direkt verbindliche Wirkung hätte die Abstimmung aufgrund Dualismus von Schweizer
Staatskirchenrecht und des vom Vatikan festgelegten Kirchenrechts auch mit der
ursprünglichen Formulierung der Gleichstellungsinitiative nicht gehabt. Nur der Vatikan
kann die Zulassung zum Priesteramt ändern. Dennoch hatte die Abstimmung eine
zentrale historische Bedeutung: In der Geschichte der Kirche war es das erste Mal, dass
sich Landeskirchen dem demokratischen Instrument der kirchenrechtlichen
Verfassungsinitiative bedienten, um via Änderung im Staatskirchenrecht ihre
Reformwünsche zu platzieren. 38

Nach den Anschlägen in Paris haben die Schweizer Muslime ihre Forderung nach der
Anerkennung des Islams als Landeskirche erneut aufgegriffen. Ihr designiertes Ziel
hierbei sei es, Muslime besser in die hiesige Gesellschaft integrieren zu können und
zugleich aufkommenden Radikalisierungstendenzen Einhalt bieten zu können. Erste
Gesuche hierfür seien bereits in Vorbereitung und würden zunächst im Pilotkanton
Basel-Stadt und zu einem späteren Zeitpunkt dann auch in der Waadt eingereicht. Für
den Vorstoss verantwortlich zeigen sich die beiden nationalen Muslim-Verbände KIOS
und FIDS. Die Organisationen erarbeiten zur Zeit gemeinsam ein Musterstatut für
islamische Gesellschaften, welches den kantonalen Verfassungen entspreche, um somit
eine solide Grundlage für das staatliche Akzeptanzsiegel zu schaffen. Das Gesuch selbst
soll sodann von offiziellen Muslimvertreterinnen und -vertretern, welche mittels
Testwahlen von Basler Muslimen bestimmt werden, an offizieller Stelle eingereicht
werden. Farhad Afshar, Präsident der KIOS, betonte, dass den Frauen für die Wahlen
das gleiche aktive und passive Wahlrecht zugesprochen werde wie den Männern. Zudem
soll zur Offenlegung der geforderten demokratischen Organisation und Transparenz
eine unabhängige Rekurskommission geschaffen werden. Somit greift das Musterstatut
relevante Eckpfeiler des juristischen Gutachtens auf, welches im Jahr zuvor an der
Universität Luzern in Auftrag gegeben worden war. Dass nebst dem Kanton Basel-Stadt
auch die Waadt in den Fokus der beiden Verbände gerückt war, kam nicht von
ungefähr: Im November des vergangenen Jahres hatte der Waadtländer Staatsrat
Anpassungen im Reglement für die Anerkennung weiterer, auch nicht christlicher
Religionsgemeinschaften vorgenommen. Beide Muslimverbände erhoffen sich durch
den Vorstoss zunächst die "kleine Anerkennung" – welche in Basel schon länger möglich
ist – zu erlangen, um danach die volle staatliche Anerkennung zu erreichen. Der
Kirchenstatus würde es der Gemeinschaft ermöglichen, eine adäquate islamisch-
religiöse Infrastruktur aufzugleisen und hätte zugleich auch eine starke Signalwirkung an
die anderen Kantone.
In der Schweizer Parteienlandschaft sind aber nicht alle von diesem Vorstoss angetan.
Die SVP-Spitze beispielsweise stellte zwar klar, dass sie die Kultusfreiheit zu keinem
Zeitpunkt in Frage stelle, die Anerkennung des Islams als integralen Bestandteil der
Landeskirche jedoch explizit ablehne. Mit einer verfassungsrechtlichen Anerkennung
seien diverse Privilegien verbunden, deren Fürsprache aber – zur Wahrung des
religiösen Friedens – der Mitsprache der kantonalen Bürger bedürfe. Zudem seien die
Muslime in keiner Organisation zusammengefasst, welche alle Glaubensangehörigen
vertrete. Christoph Neuhaus (BE, svp), Berner Kirchendirektor und Regierungsrat,
schlägt als eine mögliche Alternative zur staatlichen Anerkennung eine Anerkennung der
muslimischen Gemeinschaften als gemeinnützige Vereine vor. Dadurch könne man die
nötige Transparenz schaffen und hätte noch einen gewissen Einfluss auf die
Vereinstätigkeit. Christian Levrat (sp, FR) betrachtet die Diskussion jedoch aus einer
ganz anderen Perspektive: Die SVP schüre mit ihrer Haltung lediglich den Hass gegen
die Muslime und würde sich somit zugleich auch gegen jegliche
Integrationsmassnahmen wehren. Die Schweiz müsse aber viel entschiedener gegen die
Islamophobie vorgehen und sich vermehrt für die Integration einsetzen, wobei genau
diese Anerkennung als eine passende Massnahme zu verstehen sei. Dieser Meinung
schloss sich auch Regula Rytz (gp, BE) an und betonte, dass durch eine solche
Anerkennung zugleich auch die Rechte und Pflichten klar geregelt werden könnten.
Christophe Darbellay (cvp, VS) hielt sich indes etwas mehr zurück: Zur Religionsfreiheit
gebe es definitiv ein Ja, nicht aber zur Anerkennung, schliesslich sei die Schweiz ein
christlich-abendländisch geprägtes Land und, wie Erfahrungen mit anderen

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.01.2015
MELIKE GÖKCE

01.01.65 - 01.01.21 22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Glaubensgemeinschaften zeigten, sei eine staatliche Anerkennung für eine gelungene
Integration nicht vonnöten. Philipp Müller (fdp, AG) hingegen stellte klar, dass die
staatliche Anerkennung den Kantonen obliege, wobei für ihn persönlich die kulturelle
Verwurzelung einer Glaubensgemeinschaft innerhalb eines Kantons im Fokus stehe.
Zudem verwies er auf die viel diskutierte Trennung von Staat und Kirche, welche
zwischenzeitlich sogar Anklang in der Kirche selbst finde. 
So befindet selbst der Churer Generalvikar Martin Grichting, dass das heutige System
nicht mehr mit der Religionsvielfalt in der Schweiz vereinbar sei. Anstelle der
Volkskirche könne er sich eine kleinere Glaubensgemeinschaft mit einer treuen
Gefolgschaft vorstellen. Gerade in der heutigen Zeit, in der so viele Personen aus der
Kirche austreten würden und sehr wahrscheinlich irgendwann mehr als die Hälfte der
Steuerzahlenden konfessionslos sein werde, stelle sich unweigerlich die Frage nach der
Legitimationsgrundlage für die staatlich unterstützte Erhebung der Kirchensteuer – in
diesem Sinne hätten die Landeskirchen also ausgedient. 39

Archive, Bibliotheken, Museen

Im Oktober wurde die auf privater Basis entstandene Fondation Beyeler in Riehen (BS)
der Öffentlichkeit übergeben. Das Museum beherbergt die international renommierte
Sammlung moderner Kunst, welche die beiden Basler Kunsthändler Ernst und Hildy
Beyeler aufgebaut haben. 40
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